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1. Allgemeines 

 

Die Prüfung des Jahresabschlusses ist erfolgt auf der Grundlage von § 57 LKO 

i.V.m. § 113 GemO.  

 

Gemäß § 57 LKO i.V.m. § 108 Abs. 4 GemO ist der Jahresabschluss innerhalb von 

sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufzustellen und nach § 114 Abs. 1 

GemO bis zum 31.12. des folgenden Jahres vom Kreistag festzustellen. 

 

Der Jahresabschluss besteht aus: 

- der Ergebnisrechnung 

- der Finanzrechnung 

- den Teilrechnungen 

- der Bilanz 

- dem Anhang 

und den nach § 108 Abs. 3 GemO beizufügenden Anlagen (Rechenschaftsbericht    

u. a.). 

 

Der Jahresabschluss 2019 mit Datum vom 16.08.2021 war dem Rechnungs- und 

Gemeindeprüfungsamt am 20.08.2021 in vollständiger Form zur Prüfung vorgelegt 

worden. 

 

Den weiteren Ausführungen liegt die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) 

vom 18.05.2006 in der ab 01.01.2019 geltenden Fassung zu Grunde. 

 

 

2. Prüfungsauftrag, Ziele, Inhalte und Verfahren der Prüfung 

 

2.1. Prüfungsauftrag 

 

Der Jahresabschluss und die Anlagen sind entsprechend den gesetzlichen Vor-

schriften (§ 57 LKO i.V.m. §§ 112 Abs. 1 und 113 Abs. 1 bis 5 GemO) durch das 

Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt zu prüfen. 

 

Dieser Prüfungsauftrag ist nach dem Willen des Gesetzgebers die verwaltungsinter-

ne Kontrolle. Der von den politisch Verantwortlichen zu bildende Rechnungsprü-

fungsausschuss hat daneben in einer eigenständigen Prüfung die sog. politische 

Kontrollfunktion auszuüben und zwar nach den gleichen Prüfungszielen und               

-inhalten. 

 

Die Rechnungsprüfungsausschüsse entscheiden über ihre Prüfung nach pflichtge-

mäßem Ermessen selbst.  
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Auch im Hinblick auf die digitale Belegarchivierung wurde mit Abteilung 1 die Zurver-

fügungstellung von Zugangsmöglichkeiten zu dem im Kassen- und Rechnungswe-

sen eingesetzten DV-Verfahren im „Ansichtsmodus“ für den Rechnungsprüfungs-

ausschuss vereinbart.  

 

 

2.2. Prüfungsziele 

 

Ziele der Prüfung waren insbesondere, ob der Jahresabschluss den Erfordernissen 

gemäß § 113 Abs. 1 GemO gerecht wird, d. h., ob  

- er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-,    

Finanz- und Ertragslage für Gemeinden unter Beachtung der Grundsätze ord-

nungsmäßiger Buchführung für Gemeinden vermittelt, 

- die gesetzlichen Vorschriften sowie die sie ergänzenden Satzungen und sonsti-

gen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind, 

- die Buchführung, die Inventur, das Inventar und die Übersicht über örtlich festge-

legte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände den geltenden Regeln ent-

sprechen und ob nach § 113 Abs. 2 GemO der Rechenschaftsbericht mit dem 

Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Ein-

klang steht und 

- die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. 

 

 

2.3. Prüfungsinhalte 

 

Nach § 112 Abs. 1 GemO hat das Rechnungsprüfungsamt insbesondere folgende 

Aufgaben: 

1. die Prüfung des Jahresabschlusses sowie der Anlagen zum Jahresabschluss, 

2. die Prüfung der Jahresabschlüsse der Sondervermögen, sofern die Prüfung nicht 

sachverständigen Abschlussprüfern übertragen ist, 

3. die Prüfung des Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss 

des Landkreises, 

4. die Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prü-

fung des Jahresabschlusses, 

5. die Prüfung, ob die Haushaltswirtschaft vorschriftsmäßig geführt worden ist, 

6. die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung des Landkreises, der ei-

genbetriebsähnlich geführten Einrichtungen, der Eigenbetriebe einschließlich der 

Sonderkassen sowie die Vornahme der regelmäßigen und unvermuteten Kas-

senprüfungen, 

7. die Kontrolle, ob die in der Finanzbuchhaltung des Landkreises und seiner Son-

dervermögen eingesetzten automatisierten Datenverarbeitungsprogramme vor 

ihrer Anwendung geprüft wurden. 

Die Prüfung kann nach pflichtgemäßem Ermessen beschränkt und auf die Vorlage 

einzelner Prüfungsunterlagen verzichtet werden (§ 112 Abs. 4 Nr. 2 GemO). 
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2.4. Prüfungsverfahren 

 

Die Prüfung erfolgte anhand einer intern erarbeiteten Prüfungsstrategie. 

 

Das Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt hatte in den Vorjahren die Eröffnungs-

bilanz und nach deren Feststellung durch den Kreistag den ersten doppischen Jah-

resabschluss 2008 einer eingehenden Prüfung unterzogen. Ebenso waren den mit 

Einführung der Doppik zu betrachtenden Kriterien auch bei der Prüfung der Jahres-

abschlüsse Priorität im Rahmen der Prüfungstätigkeit beigemessen worden. Wie den 

Berichten der Vorjahre zu entnehmen ist, orientierten sich die Prüfungshandlungen 

dabei an den Bänden 1 bis 6 der Arbeitshilfen der KGSt über die Prüfung kommuna-

ler Jahresabschlüsse als Prüfungsgrundlage.  

Der Jahresabschluss 2019 wurde nach den bisher bewährten Verfahrensweisen und 

Kriterien erstellt, was die Prüfung in dieser Hinsicht wesentlich erleichterte und wes-

halb der Schwerpunkt auf gezielte Prüfthemen gerichtet werden konnte.  

 

Die einzelnen Prüfthemen wurden intern ausgewählt und aufgrund aktueller Gege-

benheiten einer näheren Betrachtung unterzogen.  

 

 

2.5. Beteiligung von sachverständigen Dritten 

 

Sachverständige Dritte wurden im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 

2019 nicht herangezogen. 

 

 

2.6. Prüfungsunterlagen 

 

Gemäß § 108 Abs. 1 GemO hat die Gemeinde für den Schluss eines jeden Haus-

haltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haus-

haltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss hat das 

Vermögen, das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlich-

keiten, die Rechnungsabgrenzungsposten, die Erträge und Aufwendungen sowie die 

Einzahlungen und Auszahlungen vollständig zu enthalten, soweit durch Gesetz oder 

aufgrund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist. 

 

Nach § 108 Abs. 2 GemO i.V.m. den §§ 43 ff. GemHVO besteht ein Jahresab-

schluss aus: 

 

1. der Ergebnisrechnung, 

2. der Finanzrechnung, 

3. den Teilrechnungen, 

4. der Bilanz, 

5. dem Anhang. 
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Dem Jahresabschluss sind aufgrund § 108 Abs. 3 GemO i.V.m. den §§ 48 ff. 

GemHVO folgende Anlagen beizufügen: 

 

1. der Rechenschaftsbericht, 

2. der Beteiligungsbericht gemäß § 90 Abs. 2 GemO, 

3. die Anlagenübersicht, 

4. die Forderungsübersicht, 

5. die Verbindlichkeitenübersicht, 

6. eine Übersicht, über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden 

Haushaltsermächtigungen. 

 

Der Jahresabschluss muss alle in den §§ 108 Abs. 2 und 3 GemO bzw. 109 Abs. 2 

und 3 GemO geforderten Bestandteile und Anlagen enthalten (Grundsatz der Voll-

ständigkeit). 

 

Der Jahresabschluss soll in seinen Bestandteilen und Anlagen jedes Jahr gemäß 

den gesetzlichen Vorgaben bzw. gemäß den gesetzlichen Änderungen gleichblei-

bend zusammengestellt und dargestellt werden. Hier wird eine Kontinuität verlangt, 

die es dem Prüfungsausschuss und dem Gemeindeprüfungsamt ermöglicht, eine 

gewisse „Linie“ zu sehen, da ständige Änderungen der Darstellung die jährliche 

Rechnungsprüfung erschweren (Grundsatz der Stetigkeit). 

 

Neben den rechtlich geforderten Bestandteilen und Anlagen sollten für die Durchfüh-

rung einer Rechnungsprüfung noch weiterführende Unterlagen seitens der Verwal-

tung – abgestimmt auf den jeweiligen Prüfungsschwerpunkt – bereitgestellt werden. 

 

Hierzu gehören u. a.: 

 die Liste der Anlagenzugänge und -abgänge, 

 Saldenbestätigung (u. a. Konten- und Darlehensauszüge), 

 rechnerische Nachweise, z. B. der Rückstellungen, 

 der Verwaltungsgliederungsplan, 

 der Geschäftsverteilungsplan, 

 eine Aufstellung der Tätigkeiten der Verwaltungsführung in anderen Gremien, 

 die Dienst- und Arbeitsanweisungen für den Bereich der Haushaltsführung und 

Korruptionsprävention,  

 das Vertragsregister inkl. Verträge mit Versicherungen, 

 die Programmfreigabe gemäß § 107 Abs. 2 GemO und Freigabeerklärung ge-

mäß VV Nr. 6 zu § 107 GemO1. 

 

Dem Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt wurden die Belege und Unterlagen, 

die dem Jahresabschluss zugrunde liegen, zur Verfügung gestellt bzw. zugänglich 

gemacht. 

                                                
1
 Wie beim Prüfkatalog 1. 
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EDV-mäßige Leseberechtigungen und damit auch die Vornahme von Auswertungen 

diverser Daten über „KIS KRW“ wurden eingeräumt. 

 

In 2019 wurde eine digitale Belegarchivierung praktiziert. Zugriff auf das Belegarchiv 

war gegeben. 

 

Es war festzustellen, dass zum Zeitpunkt der Rechnungsprüfung Anordnungen 

und Belege für das Rechnungsjahr 2019 im Belegarchiv fehlten. Insoweit war 

im Rahmen eines Abgleichs eine Prüfung auf Vollständigkeit der Buchungsun-

terlagen in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich 1.2 EDV durchzuführen.       

Fehlende Unterlagen waren nachzureichen und zwingend im Belegarchiv zu 

ergänzen und einzupflegen. Eine Bestätigung, dass Vollständigkeit gewährleis-

tet werden kann, lag bis zum 08.04.2022 nicht vor. Nach Mitteilung durch Abtei-

lung 1 wurden erforderliche Arbeiten und die Überprüfung auf Vollständigkeit 

der Belege zuletzt an die OSK zur Behebung der Probleme vergeben. Nach Ab-

schluss der Arbeiten ist dem Rechnungsprüfungsamt eine Vollzugsmeldung 

zu geben. Ohne diese Bestätigung kann der Prüfbericht nicht ordnungsgemäß 

abgeschlossen und an den Rechnungsprüfungsausschuss abgegeben wer-

den. Die erforderliche Mitteilung, dass die Belege eingepflegt wurden, lag uns 

erst am 14.07.2022 vor. 

 

Der Fachbereich Finanzen hat in diesem Jahr, wie auch in Vorjahren, hinsichtlich der 

Prüfung der aktuellen Jahresrechnung nach den Anforderungen der Doppik vorab 

verschiedene Unterlagen zur Prüfung vorgelegt und diese mit dem Rechnungs- und 

Gemeindeprüfungsamt abgestimmt. 

 

Folgende Unterlagen waren in den vergangenen Jahren bereits Thema unserer Prü-

fungsfeststellungen: 

 der Verwaltungsgliederungsplan einschließlich Geschäftsverteilungsplan, 

 das Vertragsregister inkl. Verträge mit Versicherungen. 

 

Mit den künftigen Jahresabschlüssen baten  wir diese regelmäßig in aktueller Form 

bereitzuhalten. 

 

Wir empfehlen weiterhin die Hinterlegung aller Verträge in KIS, da sich diese Funkti-

on mit der programmseitigen Belegarchivierung anbietet (dies hatten wir in den letz-

ten Jahresabschlüssen bereits als vorteilhaft gegenüber der aktuellen Lösung her-

ausgestellt). Trotz Bemühen von Abteilung 1 war der diesbezügliche Bearbeitungs-

stand, auch wegen fehlender Zuarbeit der Abteilungen, weiterhin sehr unbefriedi-

gend. 
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3. Allgemeine Ausführungen und Erläuterungen zum Jahresabschluss 

 

3.1. Allgemeine Ausführungen 

 

Das Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt prüft den Jahresabschluss 2019 nach 

Maßgabe der §§ 112 und 113 GemO. 

 

 

3.2. Ergebnis Jahresabschluss 

 

Die Rechnungslegung erfolgt im Kern auf der Grundlage des Drei-Komponenten-

Systems, dessen Bestandteile nach der Doppik  

- die Ergebnisrechnung 

- die Finanzrechnung 

- die Vermögensrechnung (Bilanz) umfassen. 

Im Folgenden sind zur Veranschaulichung nochmals allgemein die Funktionen der 

einzelnen Bestandteile dieses Systems erklärt, an denen schließlich das Ziel eines 

Haushaltsausgleiches zu messen ist. 

 

 

3.2.1. Drei-Komponenten-System 

 

Bilanz 

Im Mittelpunkt dieses Drei-Komponenten-Systems steht die Bilanz, deren Aufgabe 

darin besteht, das kommunale Vermögen und dessen Veränderungen wertmäßig 

nachzuweisen und die Finanzierung dieses Vermögens darzustellen. 

Die Bilanz stellt das gesamte Vermögen (Mittelverwendung) sowie das Eigenkapital 

und die Schulden (Mittelherkunft) zu einem bestimmten Stichtag gegenüber. Sie lie-

fert der Kommune damit notwendige Aussagen über das Gesamtvermögen und sei-

ne Bestandteile, informiert über dessen Finanzierung durch Fremd- und Eigenmittel 

und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar. 

 

Ergebnisrechnung 

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. 

Sie erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit Ressour-

cenaufkommen und Ressourcenverbrauch ab. 

 

Finanzrechnung 

Die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen der Kommune und macht 

Angaben zur Liquiditätsentwicklung. 

Die Finanzrechnung gibt damit einen Überblick über die Liquiditätslage des Kreises. 
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3.2.2. Haushaltsausgleich 

 

Die Voraussetzungen für den Haushaltsausgleich sind gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO 

in den einzelnen Komponenten wie folgt zu erfüllen: 

1. die Ergebnisrechnung ist mindestens auszugleichen, 

2. in der Finanzrechnung muss der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen 

Ein- und Auszahlungen ausreichen, um die Auszahlungen zur planmäßigen Til-

gung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmä-

ßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind, und 

3.   in der Bilanz darf kein negatives Eigenkapital ausgewiesen werden. 

 

 

3.2.3. Anhang 

 

Der Anhang ist Bestandteil des Jahresabschlusses. Im Anhang sind Angaben ent-

halten, die zu den einzelnen Posten der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der       

Finanzrechnung vorgeschrieben sind, welche diese näher erläutern. 

 

 

4. Feststellungen zum Jahresabschluss 

 

4.1. Prüfung des Jahresabschlusses 

 

Grundlage der Prüfung waren die von der Verwaltung mit Schreiben vom 18.08.2021 

vorgelegten Unterlagen. Diese waren 

 

I. drei Ordner „Bilanz“ mit: 

 Bilanz in Kontoform 2019 

 Vermögensrechnung / Kommunale Bilanz 2019 

 Anhang 

 Summen- und Saldenliste – Sachkonten –  

 Anlagenübersicht, Forderungsübersicht und Verbindlichkeitenübersicht 

 Beteiligungsbericht 

 

II. drei Ordner „Ergebnisrechnung“ mit: 

 Gesamtergebnisrechnung auf Basis Gesamthaushalt -Gesamtübersicht- 

 Gesamtergebnisrechnung mit Konten 

 Gesamtergebnisrechnung auf Basis der Teilergebnisrechnungen 

-Gesamtübersicht- 

 Teilergebnisrechnungen 1-14 -Gesamtübersicht- 

 Teilergebnisrechnungen 1-14 mit Konten 
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III. drei Ordner „Finanzrechnung“ mit: 

 Gesamtfinanzrechnung auf Basis Gesamthaushalt -Gesamtübersicht- 

 Gesamtfinanzrechnung mit Konten 

 Gesamtfinanzrechnung auf Basis der Teilfinanzrechnungen                             

-Gesamtübersicht-  

 Teilfinanzrechnungen 1-14 -Gesamtübersicht- 

 Teilfinanzrechnungen 1-14 mit Konten 

 

IV. drei Ordner „Produktbuch“ mit: 

 Produktbuch der Teilhaushalte 1-14 

 

V. Ordner „Offene Posten“ als PDF-Version wurde, anders als in Vorjahren, 

nicht vorgelegt. Die Listen wurden im Rahmen der Prüfung aus KIS generiert. 

Eine abschließende Abstimmung war zum Ende der Prüfung erforderlich. 

Die Listen wurden nachgereicht. 

 

VI. Rechenschaftsbericht. 

 

Die Bilanz, die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Teilrechnungen wur-

den gemäß den §§ 43 bis 47 GemHVO gegliedert und entsprechen den Mustern der 

Verwaltungsvorschriften nach dem Produktrahmenplan und Kontenrahmenplan. 

 

Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass bezüglich der vorzulegenden Unterla-

gen und Nachweise im Allgemeinen keine gravierenden Feststellungen zum Jahres-

abschluss 2019 zu treffen waren.  

 

 

4.2. Bilanz 

 

Nach § 18 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO ist der Haushalt in der Rechnung ausgeglichen, 

wenn unter anderem in der Bilanz kein negatives Eigenkapital („Nicht durch Eigen-

kapital gedeckter Fehlbetrag“) ausgewiesen ist. 

 

Die von der Verwaltung erstellte Bilanz weist unter Hinzurechnung des Jahresüber-

schusses 2019 von 2.243.194,07 € (Vorjahr Jahresfehlbetrag von -1.787.159,74 €) 

einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 173.982.318,73 € 

aus (Vorjahr 176.225.512,80 €).  

 

Die Ausschüttung des Jahresgewinns 2018 an den Einrichtungsträger aus dem Be-

trieb gewerblicher Art „DSD“ in Höhe von 69.012,61 € (nach Abzug der Kapitaler-

tragsteuer und des Solidaritätszuschlages) wurde erst am 22.04.2020 verbucht  

(gemäß Beschluss des Kreistages vom 17.02.20202). 

                                                
2
 Vgl. Sitzungsniederschrift der 4. Sitzung des Kreistages am 17.02.2020, TOP 9. 
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4.2.1. Einzelwertberichtigungen auf Forderungen 

 

Auf der Aktivseite der Bilanz in Kontenform des Landkreises Kaiserslautern zum 

31.12.2019 ist unter der Position 2.2.8. „Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forde-

rungen“ ein Betrag in Höhe von -291.715,95 € ausgewiesen. Zu der im Rahmen der 

Jahresabschlussprüfung erkannten Feststellung, dass die zum Bilanzstichtag 

31.12.2019 gebildeten Einzelwertberichtigungen auf Forderungen in Höhe von 

2.756.108,36 €3 nicht dem Saldo der Niederschlagungsliste 2019 in Höhe von 

2.464.392,41 € entsprachen, wurden weder erläuternde Ausführungen im Bericht 

„Bilanz mit Anhang zum Jahresabschluss 2019“ unter Ziffer 2.2 Buchstabe b)      

gemacht, noch wurde das Rechnungsprüfungsamt vorab über diesen Sachverhalt in-

formiert.  

 

Auf Nachfrage äußerte sich die Verwaltung am 20.01.2022 zu dieser Bilanzposition 

wie folgt: 

 

„Im Jahr 2019 wurden die wertberichtigten Forderungen von der Kasse versehentlich 

in das Jahr 2020 übergeleitet. Eine Rückabwicklung wäre nur mit großem Aufwand 

möglich gewesen, so dass wir in Zusammenarbeit mit der OSK (Herrn Guckenbiehl) 

die Wertberichtigungen mittels freier Umbuchungen vom Jahr 2020 in das Jahr 2019 

zurück übertragen haben. Damit es in 2020 zu keiner Vermischung der Niederschla-

gungen aus 2019 mit 2020 kommt, wurden von der Kasse zuerst die Forderungen 

aus dem Jahr 2019 und danach für 2020 niedergeschlagen.  

Um den Aufwand periodengerecht in 2019 auszuweisen, hat uns Herr Guckenbiehl 

folgende Vorgehensweise empfohlen, nach der wir auch gebucht haben. 

 

Im Jahr 2019 wurden 2 neue Konten angelegt: 

Konto 565530 (Wertberichtigungen zu Forderungen, Niederschlagungen 2019) 

Konto 212104 (Einzelwertberichtigungen, Niederschlagungen 2019) 

 

Die Kasse hat im Anschluss die Forderungen aus dem Jahr 2019 im Jahr 2020 nie-

dergeschlagen. Danach habe ich überprüft, welche Buchungsstellen in 2020 ange-

sprochen wurden. In 2020 habe ich dann den gesamten Aufwand der Wertberichti-

gungen in Höhe von 291.715,95 € als Absetzung gebucht, so dass der gesamte 

Aufwand Null ist. Danach habe ich die Wertberichtigungen in 2019 eingebucht. 

Durch diese Buchungen wurden die Wertberichtigungen wieder periodengerecht 

vom Jahr 2020 in das Jahr 2019 übertragen.“ 

 

Solche erläuterungsbedürftigen Vorgänge bitten wir der Rechnungsprüfung künftig 

vorab oder spätestens im Rechenschaftsbericht zur Kenntnis zu geben, damit sich 

zeitaufwändige Prüfungen und Nachfragen möglichst erübrigen.  

 

                                                
3
 Vgl. Bilanz mit Anhang zum Jahresabschluss 2019, Ziffer 2.2 Buchstabe b), Seite 18 des Berichts. 
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Angesichts der Dimension des Forderungsbestandes (S. 17 Bilanz mit Anhang) wur-

de die Offene Posten Liste 2019 stichprobenartig betrachtet, ebenso die Einzelwert-

berichtigungen 2019 (S. 18 Bilanz mit Anhang). Die Einzelwertberichtigungen haben 

sich auf über 2,5 Millionen Euro aufaddiert und werden im Wesentlichen mit erfolglo-

sen Vollstreckungsmaßnahmen begründet.  

 

Die DA Forderungsmanagement war zuletzt neu aufgelegt. Dort ist in Ziffer 7.3 fest-

gelegt, was zur Bewertung von Forderungen gelten soll: 

 

„7.3 Zuständigkeit 

Die Bewertung von Forderungen erfolgt bei Einzelwertberichtigungen im Fachbe-

reich 1.3/Finanzen und Kreiskasse (Bereich Kreiskasse), bei pauschalen Berichti-

gungen durch den Fachbereich 1.3/Finanzen und Kreiskasse (Bereich Finanzen). 

Für zweifelhafte Forderungen wird eine Einzelwertberichtigung hinsichtlich des indi-

viduellen Ausfallrisikos vorgenommen. Die Korrektur des Forderungsbestandes ist 

zeitnah vorzunehmen. 

Der Nachweis hat in der Bilanz im entsprechenden Werteberichtigungskonto zu er-

folgen.“ 

 

In der Offene Posten Liste sind eine Vielzahl von Niederschlagungen enthalten, die 

in den errechneten Forderungsbestand einbezogen sind. Unbeschadet der Maß-

nahmen die seitens der Kasse erforderlich sind, um eine Verjährung zu vermeiden, 

dürfte eine Klärung der Voraussetzungen für eine notwendige Wertberichtigung in 

weit mehr Fällen möglich sein, als über die Wertberichtigungen in 2019 erfolgt wa-

ren.  

 

Erfahrungsgemäß ist in einem Zeitraum von 1-2 Jahren häufig mit keiner wesentli-

chen Verbesserung der Vermögenssituation der Schuldner zu rechnen. Durch eine 

vergleichsweise hohe Zahl erfolgloser Vollstreckungsversuche und Amtshilfeersu-

chen wird dies belegt. Der betriebene Aufwand kann in solchen Fällen verringert 

werden. Er ist z. B. durch Verlängerung der Befristungen sowie mehr unbefristete 

Niederschlagungen und die Ausbuchung von Forderungen – unter Beachtung der 

gesetzlichen Maßstäbe – reduzierbar.  

Unbefristete Niederschlagungen sollten überprüft und Forderungen zeitnäher aus-

gebucht werden.  

 

Bei den Wertberichtigungen hat der FB Finanzen die ebenfalls per Dienstanweisung 

getroffenen Festlegungen für Ausfallrisiken zu beachten.  

Diese waren in der DA zur Vorgehensweise bei Wertberichtigungen von Forderun-

gen vom 01.10.2008 ursprünglich wie folgt festgelegt:  
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Inwieweit der DA in dieser Hinsicht Rechnung getragen wird, war nicht klar erkenn-

bar.  

Die Vorgehensweise wäre vom Fachbereich 1.3 im Zuge künftiger Jahresabschlüsse 

in den Fokus zu nehmen und zu erläutern. 

 

 

4.2.2. Durchlaufende Gelder  

 

Gemäß einer Mitteilung des Fachbereichs 1.3 Finanzen und Kreiskasse vom 

21.07.2020 wurden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2019 die Altfälle ent-

sprechend der Dienstanweisung zur Verbuchung der Durchlaufenden Gelder und 

Erstellung eines Inventars ab dem Haushaltsjahr 2018/2019 -Stand 21.08.2019- final 

bereinigt. Hierfür wurde im Haushaltsjahr 2015 eine Rückstellung in Höhe von 

350.000,00 € gebildet.  

 

Im Haushaltsjahr 2018 wurden in Mandant 951 (Durchlaufende Gelder) alle offenen 

Positionen aus diesem Jahr mit den Fachbereichen abgestimmt. Die Kämmerei hat 

anschließend eine Überleitungstabelle mit den „alten“ und „neuen“ Leistungen und 

Konten erstellt. Diese Reste wurden von der OSK in Mandant 1 (Landkreis Kaisers-

lautern) übertragen. (Eine programmseitige Überleitungstabelle lag dem Rech-

nungsprüfungsamt nicht vor und war nicht Gegenstand der Prüfung).  

Bei der Überleitung wurde nach Angabe von FB 1.3. wie folgt verfahren4: 

 

                                                
4
 Textpassage aus dem Aktenvermerk des Fachbereichs 1.3 Finanzen und Kreiskasse vom 01.07.2020 zur Bereinigung der Diffe-

renzen bei der Umstellung der Durchlaufenden Gelder. 
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Zu allen aufgeführten und veranlassten Buchungen fanden sich zunächst  keine An-

ordnungen im Belegarchiv „ENAIO“.  

Dies hätte einen Verstoß gegen den Grundsatz der ordnungsgemäßen Buchführung 

dargestellt, wonach Buchungen nur aufgrund von Anordnungen ausgeführt werden 

dürfen (so auch Ziffer 2.1 Satz 1 der Dienstanweisung für das Anordnungswesen -

Endfassung vom 21.12.2020).  

Das Vorgehen war nur anhand eines Aktenvermerks dokumentiert, der von den Vor-

gesetzten gegengezeichnet war. Dies war ein wesentlicher Punkt, die Belegarchivie-

rung zu hinterfragen. KIS-Belege sind seit dem 14.07.2022 über ReDig hinterlegt, 

nachdem die Belege von der OSK nun vollständig eingelesen waren. 

 

 

4.3. Ergebnisrechnung 

 

Nach § 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Rechnung ausgeglichen, 

wenn unter anderem die Ergebnisrechnung mindestens ausgeglichen ist.  
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Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2019 schloss mit einem Jahresüber-

schuss von 2.243.194,07 €, der um 2.236.014,07 € über dem im Ergebnishaushalt 

geplanten Jahresüberschuss (7.180,00 €) lag. 

 

Gemäß § 18 Abs. 3 GemHVO ist ein in der Ergebnisrechnung ausgewiesener Jah-

resüberschuss (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) auf neue Rechnung vorzu-

tragen. Der Ausweis erfolgt unter dem Posten Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag. 

Im Jahresabschluss des Haushaltsfolgejahres ist grundsätzlich eine Verrechnung mit 

der Kapitalrücklage vorzunehmen, es sei denn, die Kapitalrücklage weist einen      

negativen Betrag aus (vgl. hierzu auch Kommentar zu § 18 GemHVO). Aufgrund der 

beim Landkreis Kaiserslautern nicht vorhandenen Kapitalrücklage darf der Jahres-

überschuss aus dem Haushaltsjahr 2019 nicht mit der Kapitalrücklage verrechnet 

werden, da faktisch keine Kapitalrücklage vorliegt. Insoweit ist der Ausweis unter Zif-

fer 1 der Passivseite in der Bilanz korrekt. 

Allerdings sollte nach Auffassung der einschlägigen Kommentatoren bei der vorlie-

genden Darstellungsweise vermieden werden, unter dem Eigenkapital den Wert „0“ 

auszuweisen, weil irreführend. Insofern sollte der Posten offen bleiben und gar keine 

Zahlenangabe gemacht werden5.  

 

 

4.4. Finanzrechnung 

 

Nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO ist der Haushalt in der Rechnung ausgeglichen, 

wenn unter anderem in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außer-

ordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23     

GemHVO ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investiti-

onskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von In-

vestitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind. 

 

Dies ist in der Finanzrechnung 2019 der Fall. Die Summe der ordentlichen und au-

ßerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F 23) in Höhe von 9.987.789,10 € 

reicht aus, um die planmäßigen Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten 

(Posten F 36) in Höhe von 2.366.755,06 € zu leisten. Es besteht insoweit eine freie 

Finanzspitze (7.621.034,04 €). Berücksichtigt man hierbei noch die Mindest-

Nettotilgung im Rahmen des KEF-RP in Höhe von 4.912.700 € beziffert sich die freie 

Finanzspitze im Finanzhaushalt auf einen Betrag in Höhe von                         

2.708.334,04 €. 

Es ist ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 2.939.990,31 € (Posten F 34) in der     

Finanzrechnung abgebildet. Im Vorjahr wurde ein Finanzmittelfehlbetrag von              

-2.367.113,13 € ausgewiesen. Somit ergibt sich eine Verbesserung im Vergleich 

                                                
5
 Vgl. insoweit Kommentar Garçon/Hermann u. a. zur GemHVO -Gemeindehaushaltsrecht Rheinland-Pfalz- Ziffer 5.6 zu § 18 

GemHVO.   
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zum Haushaltsjahr 2018 um 5.307.103,44 € (siehe auch Anlage 3 zum Rechen-

schaftsbericht 2019, Finanzrechnung 2019). 

 

 

4.5. Anordnung einer haushaltswirtschaftlichen Sperre  

 

Mit Schreiben vom 15.04.2019 hatte der Landrat eine 5-prozentige haushaltswirt-

schaftliche Sperre für das Haushaltsjahr 2019 verfügt. Das Volumen betrug 

196.297,50 €.  

 

Die Verfügung einer 5-prozentigen Haushaltssperre bei allen Sachkonten ist u. a. ein 

Teil der Stufe 3 für die Umsetzung des Kommunalen Entschuldungsfonds Rhein-

land-Pfalz. Von dieser Haushaltssperre ausgenommen sind alle Ansätze, die von der 

Kreisverwaltung nicht zu beeinflussen sind, also Ausgaben, auf die ein gesetzlicher 

Anspruch oder eine Leistungsverpflichtung besteht sowie für Ausgaben, die unauf-

schiebbar sind.  
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Bei den entsprechenden Buchungsstellen wurden insgesamt 3.792.310,09 € an 

Haushaltsmitteln zur Verfügung gestellt. Dies sind 62.657,59 € mehr als rechnerisch 

nach Verfügung der Haushaltssperre zur Verfügung hätten stehen dürfen 

(3.729.652,50 €). Im Gesamtergebnis wurden auf den betroffenen Buchungsstellen 

3.534.250,93 € angeordnet, sodass die Haushaltssperre mit Einsparungen von 

195.401,57 € insgesamt nicht eingehalten wurde. Die Gesamtsumme der verfügten 

Haushaltssperre in Höhe von 196.297,50 € wurde um 895,93 € unterschritten.  

 

Konto Planansatz 5%ige Haushaltssperre verbleibender Ansatz Ansatz lt. KIS

Differenz 

verbleibender 

Ansatz ./. 

Ansatz lt. KIS

Anordnungen

Abweichung 

Ergebnis - 

Ansatz im HH-

Jahr lt. KIS

Abweichung 

Ergebnis - 

verbleibender 

Ansatz

523101 711.000,00 € 35.550,00 € 675.450,00 € 675.450,00 € 0,00 € 369.505,73 € -305.944,27 € -305.944,27 €

523103 52.000,00 € 2.600,00 € 49.400,00 € 49.400,00 € 0,00 € 0,00 € -49.400,00 € -49.400,00 €

523105 10.000,00 € 500,00 € 9.500,00 € 9.500,00 € 0,00 € 6.921,76 € -2.578,24 € -2.578,24 €

523106 33.300,00 € 1.665,00 € 31.635,00 € 31.635,00 € 0,00 € 0,00 € -31.635,00 € -31.635,00 €

523107 1.000,00 € 50,00 € 950,00 € 950,00 € 0,00 € 458,12 € -491,88 € -491,88 €

523108 1.000,00 € 50,00 € 950,00 € 950,00 € 0,00 € 95,80 € -854,20 € -854,20 €

523109 500,00 € 25,00 € 475,00 € 475,00 € 0,00 € 0,00 € -475,00 € -475,00 €

523120 500,00 € 25,00 € 475,00 € 475,00 € 0,00 € 0,00 € -475,00 € -475,00 €

523130 37.000,00 € 1.850,00 € 35.150,00 € 35.150,00 € 0,00 € 5.442,75 € -29.707,25 € -29.707,25 €

523210 382.000,00 € 19.100,00 € 362.900,00 € 362.900,00 € 0,00 € 390.363,36 € 27.463,36 € 27.463,36 €

523211 58.000,00 € 2.900,00 € 55.100,00 € 55.100,00 € 0,00 € 60.866,65 € 5.766,65 € 5.766,65 €

523212 45.000,00 € 2.250,00 € 42.750,00 € 52.124,64 € 9.374,64 € 101.913,19 € 49.788,55 € 59.163,19 €

523213 52.000,00 € 2.600,00 € 49.400,00 € 49.400,00 € 0,00 € 14.850,46 € -34.549,54 € -34.549,54 €

523214 11.000,00 € 550,00 € 10.450,00 € 10.450,00 € 0,00 € 15.284,55 € 4.834,55 € 4.834,55 €

523300 320.000,00 € 16.000,00 € 304.000,00 € 305.552,95 € 1.552,95 € 308.958,76 € 3.405,81 € 4.958,76 €

523500 25.450,00 € 1.272,50 € 24.177,50 € 24.252,50 € 75,00 € 30.882,28 € 6.629,78 € 6.704,78 €

523501 500,00 € 25,00 € 475,00 € 500,00 € 25,00 € 5.613,24 € 5.113,24 € 5.138,24 €

523510 123.450,00 € 6.172,50 € 117.277,50 € 165.567,50 € 48.290,00 € 163.250,25 € -2.317,25 € 45.972,75 €

523600 167.000,00 € 8.350,00 € 158.650,00 € 162.350,00 € 3.700,00 € 178.176,63 € 15.826,63 € 19.526,63 €

523610 11.500,00 € 575,00 € 10.925,00 € 10.925,00 € 0,00 € 8.177,48 € -2.747,52 € -2.747,52 €

523620 15.000,00 € 750,00 € 14.250,00 € 13.300,00 € -950,00 € 0,00 € -13.300,00 € -14.250,00 €

523630 7.500,00 € 375,00 € 7.125,00 € 7.125,00 € 0,00 € 0,00 € -7.125,00 € -7.125,00 €

523640 2.500,00 € 125,00 € 2.375,00 € 2.375,00 € 0,00 € 720,12 € -1.654,88 € -1.654,88 €

523700 84.450,00 € 4.222,50 € 80.227,50 € 80.840,00 € 612,50 € 81.336,83 € 496,83 € 1.109,33 €

523800 51.950,00 € 2.597,50 € 49.352,50 € 49.905,00 € 552,50 € 41.579,51 € -8.325,49 € -7.772,99 €

524400 7.700,00 € 385,00 € 7.315,00 € 7.315,00 € 0,00 € 7.676,38 € 361,38 € 361,38 €

524500 173.500,00 € 8.675,00 € 164.825,00 € 164.425,00 € -400,00 € 146.993,25 € -17.431,75 € -17.831,75 €

524900 29.600,00 € 1.480,00 € 28.120,00 € 28.470,00 € 350,00 € 39.351,20 € 10.881,20 € 11.231,20 €

561300 183.950,00 € 9.197,50 € 174.752,50 € 174.702,50 € -50,00 € 171.926,27 € -2.776,23 € -2.826,23 €

562400 385.500,00 € 19.275,00 € 366.225,00 € 365.425,00 € -800,00 € 386.559,45 € 21.134,45 € 20.334,45 €

563100 294.400,00 € 14.720,00 € 279.680,00 € 279.780,00 € 100,00 € 255.761,61 € -24.018,39 € -23.918,39 €

563200 65.000,00 € 3.250,00 € 61.750,00 € 62.000,00 € 250,00 € 70.148,50 € 8.148,50 € 8.398,50 €

563600 26.650,00 € 1.332,50 € 25.317,50 € 25.392,50 € 75,00 € 22.880,01 € -2.512,49 € -2.437,49 €

563930 408.000,00 € 20.400,00 € 387.600,00 € 387.500,00 € -100,00 € 518.319,19 € 130.819,19 € 130.719,19 €

563999 128.050,00 € 6.402,50 € 121.647,50 € 121.647,50 € 0,00 € 117.580,74 € -4.066,76 € -4.066,76 €

569500 20.000,00 € 1.000,00 € 19.000,00 € 19.000,00 € 0,00 € 12.656,86 € -6.343,14 € -6.343,14 €

Summe 3.925.950,00 € 196.297,50 € 3.729.652,50 € 3.792.310,09 € 62.657,59 € 3.534.250,93 € -258.059,16 € -195.401,57 €  

 

Das Rechnungsprüfungsamt hatte in Vorjahren bereits angemerkt, dass bei einer 

reglmäßig wiederkehrenden Haushaltssperre der Sinn der Maßnahme regelmäßig 

verpufft, weil die Gefahr besteht, dass ein entsprechender Mehrbedarf für die zu 

erwartende Sperre von vornherein einkalkuliert wird. 

Ad Absurdum geführt wird dieses Instrument, wenn Leistungen, die mit 

Haushaltssperren belegt sind, um ein Vielfaches überzogen werden (z.B. 54701-

Konto 563930 Fortschreibung Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund Konto 

Projektkosten, auf die wir zu TH 7 ÖPNV nochmals gesondert eingehen werden). 

Die Belegliste weist zum Jahresabschluss nicht nur das unten dargestellte Minus 
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aus, sondern in der Spalte Ergebnis-Verfügbar -155.492,20 € und in der Spalte 

Finanz-Verfügbar       -346.971,38 € (siehe Abbildung unten). 

 

Die oben dargestellte Liste kann mitunter auch so interpretiert werden, dass in Teilen 

das gesetzte Ziel der Haushaltssperre grob missachtet wurde und in anderen 

Bereichen Einsparpotentiale verpufften.  

 

Die Regelungen zur gegenseitigen Deckungsfähigkeit, die solche „Ausreißer“ 

ermöglichen, wären aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes auch in dieser Hinsicht 

zu überdenken und die Haushaltssperre so zu gestalten, dass diese auch tatsächlich 

in allen aufgezeigten Bereichen restriktiv umgesetzt wird. 

 

Abbildung aus KIS: 

 

 

 

4.6. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen und  

Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit 

 

Mittelüberschreitungen werden auf Budgetebene überwacht; innerhalb des Budgets 

sind die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit kraft Ge-

setzes (§ 16 Abs. 1 S. 1 Hs. 1 GemHVO) innerhalb eines Teilhaushaltes wird 

dadurch nicht eingeschränkt. Alle Budgets eines Teilhaushaltes bilden einen         

Deckungskreis. Der entsprechende Vermerk findet sich auch im Haushaltsplan. Bei 

Überschreitungen eines Budgets werden kurze Sachverhaltsschilderungen mit An-

gabe des zur Deckung herangezogenen Bereichs zu Informationszwecken gefertigt 

und dem Landrat zur Kenntnisnahme und Mitzeichnung vorgelegt. 

 

Die Inanspruchnahme der per Gesetz großzügig angelegten Deckungsfähigkeit darf 

nicht zu einer Minderung des Jahresergebnisses und des Saldos der ordentlichen 

und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen führen (§ 16 Absatz 1 S. 3        

GemHVO).  

 

Die in 2019 erwarteten überplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von 593.000,00 € 

(Ansatz) wurden in  
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 Teilhaushalt 1 Organisation/Zentrale Aufgaben im Budget 1000 Personalkosten 

(ehemals Sammelnachweis 1) bei den Konten 502210 Dienstbezüge und der-

gleichen -Arbeitnehmer- Vergütungen (400.000,00 €) und 505100 Beihilfe-

Beamte (150.000,00 €) und in 

 

 Teilhaushalt 8 Brand- und Katastrophenschutz im Budget 801 Brandschutz, Ret-

tungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz bei dem Konto 523510 Fahrzeugun-

terhaltung (Instandhaltung, Reparatur, Reifen, TÜV, HU, AU, SP, UVV) 

(43.000,00 €) 

 

veranschlagt.  

 

 

 

 

4.7. Anhang 

 

Die Ausführungen im Anhang sind insgesamt nicht zu beanstanden. Auf vorge-

schriebene Punkte wurde im Wesentlichen eingegangen. 

 

 

4.8. Anlagen zum Jahresabschluss 

 

Die nach § 108 GemO beigefügten Anlagen gaben keinen Anlass zu Beanstandun-

gen. Insbesondere der Rechenschaftsbericht ist ausführlich und anschaulich gehal-

ten und vermittelt auch dem außenstehenden Leser ein tatsächliches Bild der Ver-

mögens-, Finanz- und Ertragslage des Landkreises Kaiserslautern. Erläuterungen zu 

allen wichtigen Positionen sind im Bericht enthalten. Er entspricht den wesentlichen 

Voraussetzungen des § 49 GemHVO. 

 

 

4.8.1. Anmerkungen zum Rechenschaftsbericht 

 

Aufgrund der Haushaltslage und hinsichtlich Abweichungen zwischen Planung und 

Ergebnissen hat man sich mit dem Fachbereich Finanzen regelmäßig verständigt, 

dass auf die entsprechenden Begründungen im Rechenschaftsbericht besonderes 

Augenmerk zu legen ist. Dies ist gelungen. Wir verweisen insoweit auf die entspre-

chenden Ausführungen des Rechenschaftsberichtes. 

 

Der Rechenschaftsbericht ist ausführlich und anschaulich gehalten und vermittelt ein 

tatsächliches Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Landkreises        
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Kaiserslautern. Erläuterungen zu den wichtigen Positionen sind im Bericht enthalten. 

Er entspricht den wesentlichen Voraussetzungen des § 49 GemHVO. 

 

 

4.8.2. Anmerkungen zur Bilanzentwicklung 

 

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung betrugen zum 

31.12.2019 191.200.000,00 €, der Kassenbestand 25.521.250,18 €. Wir verweisen 

in diesem Zusammenhang nochmals auf unsere Ausführungen im Prüfbericht zum 

Jahresabschluss 2016, in dem wir schon einmal beanstandet hatten, dass mehr     

Liquiditätskredite aufgenommen waren, als tatsächlich benötigt wurden.  

 

2018 wies die Schlussbilanz einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -1.787.159,74 € 

aus. 2019 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 2.243.194,07 € erwirtschaftet. 

Das Jahresergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr insoweit um 4.030.353,81 € 

verbessert.  

 

Die Bilanzsumme stieg von 351.187.033,82 € in 2018 auf 374.152.017,64 € in 2019 

an (+22.964.983,82 €).  

 

 

4.9. Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) 

 

Der Landkreis hat am 11.06.2012 einen Konsolidierungsvertrag zur Teilnahme am 

kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) geschlossen. Die 

Nachweisführung gegenüber der ADD Trier war termingerecht erfolgt. Die Prüfungs-

bestätigung zum rechnerischen Nachweis im Rahmen des KEF-Nachweisverfahrens 

vom 25.11.2020 war am 26.11.2020 anhand der vorläufigen Zahlen der Rechnungs-

legung durch das Rechnungsprüfungsamt erteilt worden. 

 

Die wesentlichen Ausführungen zur Entwicklung des KEF sind mit den folgenden 

Auszügen aus dem vorgelegten KEF-Nachweis wiedergegeben: 
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Mit einer tatsächlichen Tilgung von 7.910.372 € wurde die Mindest-Nettotilgung in 

Höhe von 4.912.700 € erstmals erreicht. Der Zielgröße des Liquiditätskreditstandes 

zum 31.12.2019 in Höhe von 78.399.807 € stand eine Ist-Größe von 158.628.479 € 

gegenüber.  

 

 

4.10. Kreisumlage und Haushaltsausgleich 

 

Im Hinblick auf die Festsetzung der Höhe der Kreisumlage war zwischenzeitlich ein 

Rechtsstreit im Gange, in dessen Verlauf der Landkreis Kaiserslautern gegen das 

Land Rheinland-Pfalz obsiegte. Die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts 

Koblenz (OVG) erging mit Urteil vom 17. Juli 2020 und ist nunmehr rechtskräftig. Der 

Rechtsstreit beruhte auf folgendem Hintergrund: 

 

Mit für sofort vollziehbar erklärtem Bescheid vom 04.05.2016 hob die Kommunalauf-

sichtsbehörde (ADD) im Wege der Ersatzvornahme gemäß § 66 LKO den durch den 

Kreistag des Landkreises Kaiserslautern am 01.02.2016 gefassten Beschluss über 

den in § 7 der Haushaltssatzung festgelegten Kreisumlagehebesatz in Höhe von 

42,25 v. H. auf und fasste zugleich an Stelle des Kreistages im Wege der Ersatzvor-

nahme den § 7 der beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 

dergestalt neu, dass der Umlagesatz auf 44,23 v. H. festgesetzt wurde. Die hierge-

gen erhobene Klage des Landkreises Kaiserslautern gegen das Land Rheinland-

Pfalz hatte vor der Berufungsinstanz vor dem OVG in Koblenz insoweit Erfolg, als 

die angegriffenen kommunalaufsichtlichen Maßnahmen aufgehoben wurden. In einer 

Pressemitteilung vom 05.08.2020 führt das OVG Rheinland-Pfalz aus, dass die Be-

anstandung des Haushalts des Landkreises Kaiserslautern für das Jahr 2016 durch 

die Kommunalaufsicht des Landes Rheinland-Pfalz und die von ihr festgesetzte Er-

höhung der Kreisumlage rechtswidrig seien, weil das Land dadurch unzulässig in die 
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verfassungsrechtlich geschützte finanzielle Mindestausstattung von mehr als einem 

Viertel der kreisangehörigen Gemeinden eingegriffen hätte. Bei der Beantwortung 

der Frage, ob die Erhöhung einer Kreisumlage allein oder im Zusammenwirken mit 

anderen Umlagen dauerhaft gegen den verfassungsrechtlichen Anspruch auf finan-

zielle Mindestausstattung der umlagepflichtigen Gemeinden verstoße, sei maßgeb-

lich auf die Liquiditätskreditbelastung innerhalb eines Zehnjahreszeitraums abzustel-

len. Sonstige Finanzkennzahlen, insbesondere die „freie Finanzspitze“ oder die      

Eigenkapitalhöhe bzw. Kapitalrücklage seien entgegen der Annahme der Vorinstanz 

insoweit weniger oder kaum aussagekräftig. Die im Eigenkapital bilanzierten Vermö-

genswerte, z. B. Friedhöfe, Gemeindestraßen und sonstige kommunale Einrichtun-

gen, seien nämlich überwiegend nicht veräußerbar.  

 

Wie wir im Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 bereits ausgeführt 

hatten, ist an dieser Stelle auch ein Beitrag des Präsidenten des Rechnungshofs 

Rheinland-Pfalz vom 05. Oktober 2021 zum Thema „Landkreise – Haushaltsaus-

gleich, Kreisumlage und Kommunalaufsicht“6 zu beachten.  

 

„Auch Landkreise sind gesetzlich verpflichtet, ihren Haushalt in Planung und Rech-

nung auszugleichen.7 Somit haben sie grundsätzlich im Ergebnishaushalt / in der 

Ergebnisrechnung einen Jahresfehlbetrag8 und im Finanzhaushalt / in der Finanz-

rechnung negative freie Finanzspitzen9 zu vermeiden.10  

Erweist sich dies als objektiv unmöglich, ist es geboten, das Defizit auf ein unab-

weisbares Ausmaß zu begrenzen.11 

 

Defizitäre Kreishaushalte gelten als nicht ausgeglichen, wenn der Landkreis seine 

Einsparungsmöglichkeiten noch nicht ausgeschöpft hat oder es ihm rechtlich mög-

lich ist, als Ultima Ratio die Kreisumlage anzuheben. In diesem Fall fehlt es an der 

Unabweisbarkeit des ausgewiesenen Defizits.12 Zur Rolle der Kreisumlage bei der 

Erfüllung des Haushaltsausgleichsgebots hatte sich das OVG Rheinland-Pfalz zu-

                                                
6
 Siehe Sonderrundschreiben S 1262/2021 des Landkreistages Rheinland-Pfalz vom 07.10.2021. 

7
 § 57 LKO i. V. m. § 93 Abs. 4 GemO. 

8
 Ein Jahresfehlbetrag entsteht, wenn die Aufwendungen die Erträge übersteigen. 

9
 Eine negative freie Finanzspitze liegt vor, wenn die planmäßigen Tilgungen nicht aus dem Saldo der ordentlichen und außeror-

dentlichen Ein- und Auszahlungen finanziert werden können. 

10
 § 18 Abs. 1 Nr. 1 und 2 und Abs. 2 Nr. 1 und 2 GemHVO. Darüber hinaus setzt der Ausgleich der Rechnung voraus, dass in der 

Bilanz kein negatives Eigenkapital ausgewiesen ist (§ 18 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO). Andernfalls verstößt der Landkreis zugleich gegen 

das Überschuldungsverbot (§ 93 Abs. 6 GemO).  

11
 BVerwG, Urteil vom 16. Juni 2015, - 10 C 13/14 -, juris Rn. 21. 

12
 BVerwG, Urteil vom 16. Juni 2015, a. a. O. juris Rn. 26f. 
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letzt 202013 grundsätzlich geäußert. Die Entscheidung ist seit Juni 2021 rechtskräf-

tig14. Demnach ist nunmehr von Folgendem auszugehen: 

Eine Anhebung der Kreisumlage ist verfassungsrechtlich erst dann unzulässig, wenn 

sie in die Steuerertragshoheit15 oder das Recht auf finanzielle Mindestausstattung16 

der kreisangehörigen Gemeinden eingreift.17 

 

Ein Eingriff in die Steuerertragshoheit ist nach einer Entscheidung des OVG aus 

dem Jahr 201418 jedenfalls so lange ausgeschlossen, wie die Kreisumlage zusam-

men mit anderen Umlagen19 nicht mehr als 96% der Umlagegrundlagen20 der kreis-

angehörigen Gemeinden abschöpft.21 2015 bis 201822 traf dies bei 46 von 65 defizi-

tär beschlossenen Kreishaushalten für keine einzige kreisangehörige Gemeinde, im 

Übrigen nur für vereinzelte Gemeinden zu. Die durchschnittlichen Umlagebelastun-

gen der Ortsgemeinden in den einzelnen Landkreisen reichten 2018 von 68,1% in 

Mainz-Bingen bis 88,6% im Donnersbergkreis (Anmerkung: Kaiserslautern lag bei 

83,4%).  

 

Nach den Prüfungserfahrungen des Rechnungshofs steht daher in den seltensten 

Fällen die Steuerertragshoheit der kreisangehörigen Gemeinden einer Erhöhung von 

Kreisumlagen entgegen.  

 

Sobald sich auch sparsam und wirtschaftlich aufgestellte Kreishaushalte flächende-

ckend nicht mehr ausgleichen lassen, weil keine Möglichkeit besteht, die Kreisumla-

                                                
13

 Urteil vom 17. Juli 2020 – 10 A 11208/18, juris. 

14
 Die Beschwerde des Landes gegen die Nichtzulassung der Revision hat das Bundesverwaltungsgericht mit Beschluss vom 29. 

Juni 2021 – 8 B 58.20 – zurückgewiesen. 

15
 Vgl. Art. 106 Abs. 6 GG. 

16
 Vgl. Art. 28 Abs. 2 GG. 

17
 BVerwG, Urteil vom 16. Juni 2015, a. a. O. juris Rn. 28. 

18
 Urteil vom 21. Februar 2014 – 10 A 10515/13, juris Rn. 44. 

19
 Verbandsgemeindeumlage, Finanzausgleichsumlage. Die Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit ist seit 2019 

weggefallen. 

20
 Hierzu gehören die Schlüsselzuweisungen des Landes, die Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer), die Einzahlungen aus den 

Gemeindeanteilen an der Umsatz- und Einkommensteuer sowie Ausgleichsleistungen aus Umsatzsteuermehreinnahmen des Lan-

des (§ 25 Abs. 1 Satz 2 LFAG). Dabei werden die Realsteuern auf sogenannte Nivellierungssätze umgerechnet. Dies sind fiktive 

Hebesätze, die der Gesetzgeber in § 13 Abs. 2 LFAG festgelegt hat. Sie werden von Zeit zu Zeit an die durchschnittlichen Hebesät-

ze der Gemeinden angepasst. Setzt eine Gemeinde Hebesätze fest, die höher sind als die Nivellierungssätze, verbleiben ihr die 

darauf entfallenden Einnahmen im vollen Umfang. Nicht über die Kreisumlage anteilig abgeschöpft werden z. B. Einnahmen aus 

sonstigen Steuern (z. B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer), Mieten, Pachten, Gebühren und Zuweisungen des Landes für laufende 

Zwecke. Die Umlagegrundlagen beliefen sich in 2018 auf rund 72% der Gesamteinnahmen aller Kommunen. 

21
 In dem der Entscheidung zu Grunde liegenden Fall erreichte die Umlageanspannung 96%. Das Gericht hat ausgeführt, dass eine 

Abschöpfung von mehr als 100% indessen rechtswidrig ist (OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 13. Dezember 1978 – 7 A 72/77, AS 

15, S. 157 ff.). 

22
 Neuere Daten liegen derzeit nicht vor. 
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ge ohne Eingriff in die Steuerertragshoheit der kreisangehörigen Gemeinden zu er-

höhen, wäre ggf. das Land aufgerufen, die Umlagegrundlagen der Landkreise durch 

Anhebung der seit 1. Januar 2014 unveränderten Nivellierungssätze für die Real-

steuern (§ 13 Abs. 2 LFAG) auszuweiten.  

 

Auch Abschöpfungsgrade von unter 100% können das Recht auf finanzielle Min-

destausstattung der Gemeinden verletzen, wenn sie zu deren dauerhafter strukturel-

ler Unterfinanzierung führen. Maßgeblich hierfür sind nach Entscheidungen des 

OVG aus den Jahren 2014 und 2020 die Betrachtung eines Zehn-Jahres-

Zeitraums23 sowie als wesentlicher Indikator die Entwicklung der Liquiditätskredite.24 

Eine Unterfinanzierung ist jedenfalls dann anzunehmen, wenn eine Gemeinde trotz 

mindestens den Nivellierungssätzen entsprechenden25 Realsteuerhebesätzen dau-

erhaft Liquiditätskredite von über 1.000 € je Einwohner aufweist.26  

 

Die Erhebung einer höheren Kreisumlage ist allerdings dennoch möglich, wenn sie 

nur bei einzelnen kreisangehörigen Gemeinden in die Steuerertragshoheit eingreift 

oder zu einer strukturellen Unterfinanzierung führt. Diesen Fällen ist nach dem OVG 

durch Teilerlass der Kreisumlage auf der Erhebungsebene Rechnung zu tragen.27 

Erst bei Betroffenheit von mehr als einem Viertel der kreisangehörigen Gemeinden 

wird die verfassungsrechtliche Zulässigkeitsschwelle überschritten.28 Dies war – wie 

bereits ausgeführt – bei der Steuerertragshoheit nie der Fall. Bei der Liquiditätskre-

ditbelastung lag der Anteil der kreisangehörigen Gemeinden 2015 bis 2018 nur bei 

vier Landkreisen höher als ein Viertel29, bei zwei davon nur in einem bzw. zwei Jah-

ren.  

 

Eine Liquiditätskreditbelastung kreisangehöriger Gemeinden, die ggf. die Erhebung 

der Kreisumlage begrenzen kann, resultiert aus deren unausgeglichenen Finanz-

rechnungen. Diese sind immer dann rechtswidrig, wenn die Gemeinde den Haus-

haltsausgleich durch Festsetzung höherer Realsteuerhebesätze erreichen kann. 

Verfassungsrechtlich zulässig sind Hebesätze weit oberhalb der Nivellierungssät-

ze.30 

 

                                                
23

 OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 21. Februar 2014, a. a. O., juris Rn. 53; Urteil vom 17. Juli 2020, a. a. O., juris Rn. 102. 

24
 OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 17. Juli 2020, a. a. O., juris Rn. 113. 

25
 OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 17. Juli 2020, a. a. O., juris Rn. 136. 

26
 OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 17. Juli 2020, a. a. O., juris Rn. 118 und 123. 

27
 OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 17. Juli 2020, a. a. O., juris Rn. 98. 

28
 OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 17. Juli 2020, a. a. O., juris Rn. 100. 

29
 26,42% bis 51,49%. 

30
 Vgl. hierzu Fn 1 und VG Darmstadt, Beschluss vom 22. August 2019 – 4 L 1004/19, juris, zur Zulässigkeit eines Hebesatzes der 

Grundsteuer B von 995%. Tatsächlich erreichten die durchschnittlichen Hebesätze z. B. der Grundsteuer B der kreisangehörigen 

Gemeinden in Rheinland-Pfalz 2019 mit 383% nicht einmal den diesbezüglichen Durchschnittshebesatz der anderen Flächenländer 

(423%). 
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Zwar muss der Landkreis bei der Berechnung der Kreisumlage stets von den Nivel-

lierungssätzen ausgehen.31 Der Kreisverwaltung obliegt jedoch als unterer Behörde 

der allgemeinen Landesverwaltung32 die Kommunalaufsicht über die kreisangehöri-

gen Gemeinden.33 In dieser Eigenschaft hat sie gegen deren unausgeglichene und 

daher rechtswidrige Haushalte einzuschreiten.34 Erfüllt sie diese Rechtspflicht, hat 

dies – ggf. durch erhöhte Realsteuerhebesätze – ausgeglichene Haushalte der 

kreisangehörigen Gemeinden zur Folge. Sind diese durch den Haushaltsausgleich 

nicht mehr auf langfristige Liquiditätskredite angewiesen, ergeben sich für den Land-

kreis erweiterte Möglichkeiten zur Erhebung der Kreisumlage.  

 

Ein defizitärer Kreishaushalt ist daher rechtswidrig, wenn eine Erhöhung der 

Kreisumlage möglich ist, ohne dass bei mehr als einem Viertel der kreisangehörigen 

Gemeinden die Umlagegrundlagen abgeschöpft werden oder eine strukturelle Unter-

finanzierung eintritt.  

 

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) hat als für die Landkreise zustän-

dige Kommunalaufsichtsbehörde35 rechtswidrige Kreishaushalte zu beanstanden.36 

Daher ist sie verpflichtet, sich die verfassungsrechtliche Unzulässigkeit einer Umla-

geerhöhung von defizitär planenden Landkreisen nachweisen zu lassen. 

 

Nach § 60 Satz 1 LKO hat die ADD im Rahmen der Kommunalaufsicht über die 

Landkreise sicherzustellen, dass deren Verwaltung im Einklang mit dem geltenden 

Recht geführt wird. Die bloße Kenntnisnahme von offensichtlichen Rechtsverstößen 

eines Landkreises steht in eklatantem Widerspruch zu diesem gesetzlichen Auftrag. 

 

Soweit der Rechnungshof für die Prüfung kreisangehöriger Kommunen zuständig ist, 

fordert er bei seinen Prüfungen regelmäßig die seinen Prüfungszeitraum betreffen-

den kommunalaufsichtlichen Haushaltsverfügungen an. Nach deren Inhalt scheint 

die im Jahresbericht 2021, Nr. 11 beschriebene Aufsichtspraxis der ADD überwie-

gend auch das Vorgehen der Kreisverwaltungen als Kommunalaufsichtsbehörden 

der kreisangehörigen Gemeinden zu prägen. Die umfassende rechtswidrige Tolerie-

rung unausgeglichener Kommunalhaushalte durch die Kreisverwaltungen als untere 

Landesbehörden engt die Dispositionsmöglichkeiten der Landkreise bei der Erhe-

bung von Kreisumlagen selbst ein.“ 

 

                                                
31

 § 25 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 i. V. m. § 13 Abs. 2 LFAG. 

32
 § 55 Abs. 2 Nr. 1 LKO. 

33
 § 118 Abs. 1 Satz 1 GemO. 

34
 VGH Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16. Dezember 2020 – VGH N 12-14/19; juris Rn. 106 und BVerwG, Urteil vom 29. Mai 2019 – 10 

C 1/18, juris Rn. 22. 

35
 § 61 Abs. 1 LKO. 

36
 Vgl. Fn 23. 
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Im Landkreis gibt es die armen Gemeinden, in deren Interesse der Klageweg be-

schritten wurde, aber es gibt auch die Gemeinden, auf die die Ausführungen des 

Rechnungshofes auch in unserem Zuständigkeitsbereich als Gemeindeprüfungsamt 

zutreffen. 

 

Im Rahmen der überörtlichen Prüfung werden regelmäßig größere „hausgemachte“ 

Schulden auch bei Gemeinden ausgemacht, die langjährig über eine durchschnittli-

che und vergleichsweise gute Finanzausstattung verfügen, wo auch andere Ein-

nahmemöglichkeiten bei Gebühren und Beiträgen nicht ausgeschöpft oder defizitäre 

wirtschaftliche Betätigungen zu hohen vermeidbaren Verlustausgleichen geführt und 

maßgeblich zu den beklagten hohen Ständen der Liquiditätskredite mit beigetragen 

haben. Es ist erforderlich, dass verstärkt von Seiten der Kommunalaufsicht im Rah-

men der ihr obliegenden Finanzaufsicht dafür Sorge getragen wird, dass insbeson-

dere auch die gesetzliche Verpflichtung der Kommunen, ihren Haushalt in Planung 

und Rechnung auszugleichen, eingehalten wird. Nach der vorherrschenden Recht-

sprechung steht es der Aufsicht bei offensichtlichen Rechtsverstößen nicht mehr frei, 

ob sie einschreitet. Besonders schwer wiegt das Nichteinschreiten in den Fällen 

überschuldeter Kommunen, die durch weitere Defizite ihre Überschuldung zusätzlich 

verschärfen.  

 

Insoweit müssen wir darauf drängen, dass der Landkreis die eigenen Finanzie-

rungsgrundlagen im Blick behält. Wir weisen auf die nachstehende Umlageberech-

nung 2019 auf Basis des immer noch geltenden amtlichen Musters hin, die uns von 

der Finanzabteilung auf Basis der Ist-Zahlen 2019 zur Verfügung gestellt wurde: 

 

Berechnung des Umlagebedarfs 2019 RE
Rechtsnorm

GemHVO
Bezeichnung

Betrag

in €

§ 2 Abs. 1 Satz 1

Posten F 15
+ Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 159.213.439,44

§ 2 Abs. 1 Satz 1

Posten F 18
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 3.740.634,33

aus § 2 Abs. 1 Satz 1

Posten F 21
+ außerordentliche Auszahlungen 0,00

aus § 2 Abs. 1 Satz 1

Posten F 36
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten 2.366.755,06

= zu deckende Auszahlungen 165.320.828,83

aus § 2 Abs. 1 Satz 1

Posten F 7
./.

Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit

(ohne VG-Umlage gem. § 26 Abs. 1 LFAG)
121.011.500,64

§ 2 Abs. 1 Satz 1

Posten F 17
./. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 55.874,23

aus § 2 Abs. 1 Satz 1

Posten F 21
./. außerordentliche Einzahlungen 0,00

§ 2 Abs. 1 Satz 1

Posten E 23
+ Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushalts (falls negativ) 0,00

= Umlagebedarf 1 44.253.453,96 37,42%

./.
Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und 

Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres
0,00

aus § 2 Abs. 1 Satz 1

Posten F 39
+

Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditäts-

sicherung
15.003.110,00

= Umlagebedarf 2 59.256.563,96 50,11%

aus § 2 Abs. 1 Satz 1

Posten F 38
+

Zunahme der liquiden Mittel

(z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)
19.041.299,71

§ 2 Abs. 1 Satz 1

Posten F 33
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.047.798,79

= Umlagebedarf 3 85.345.662,46 72,18%

aus § 2 Abs. 1 Satz 1

Posten F 36
+ Auszahlungen zur außerplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten 0,00

= Umlagebedarf 4 85.345.662,46 72,18%

Umlageaufkommen 51.874.488 43,87%

Umlagegrundlagen 118.245.997

1.182.460 1%

Umlagebedarf unter Berücksichtigung 2-4 72,18%  
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Die unumstößliche Umlagegröße wäre mit dem Umlagebedarf 1 nach dem Berech-

nungsschema der VV festgelegt. Der so errechnete Betrag müsste sich für einen 

KEF-Teilnehmer um die vereinbarte Mindestnettotilgung in Höhe von 4.912.700 € 

erhöhen, um den KEF-Vertrag erfüllen zu können. 

Betrachtet man sich die Zahlen aus dem Jahresabschluss 2019, wäre zur Erfüllung 

des Vertrages eine Umlage von 50,11% erforderlich gewesen. 

Eine voll ausfinanzierte Umlage hätte somit in 2019 entsprechend der Berechnung 

für einen Umlagebedarf 4, nach den Zahlen, wie sie sich im Abschluss als notwendig 

erwiesen haben, gar vollkommen unrealistische 72,18% betragen. 

 

Die Entwicklung zu solchen Zahlen muss als besorgniserregend angesehen werden. 

Auch wenn die Berechnungen belegen, dass bei der gegebenen Umlagegrundlage 

eine vernünftige Umlagegestaltung mit den vorgegebenen Mitteln nicht zu erreichen 

ist, ist festzustellen, dass Verbands- und Ortsgemeinden des Landkreises Kaisers-

lautern meist über ausreichende eigene Finanzmittel verfügen (Eigenkapital und Ka-

pitalrücklage), weshalb ein stetiges Wachsen der Schulden des Landkreises zuguns-

ten der Verbands- und Ortsgemeinden nicht hingenommen werden kann. Auch die 

kreisangehörigen Kommunen müssen künftig in ausgewogenem Maß ihren Beitrag 

an der Bewältigung der Finanzmisere leisten. 

Unabhängig von der jeweiligen Rechtslage zur Festsetzung der Kreisumlage ist es 

unerlässlich, die tatsächlichen Umlagebedarfe anhand des vorgegebenen Berech-

nungsschemas zu ermitteln und den tatsächlichen Finanzbedarf auch darzustellen 

und zu thematisieren. 

 

Hinsichtlich der Verschuldung von Ortsgemeinden zeigt sich zudem in der überörtli-

chen Prüfung ein recht problematisches Bild dahingehend, dass Jahresabschlüsse 

vielerorts immer noch nicht zeitnah und termingerecht erstellt werden und dass sich 

ein differenziertes Bild für die Gründe der jeweiligen Finanzlage der einzelnen Ge-

meinden abbildet. 

 

Im überörtlichen Vergleich haben wir eine Auswertung für die Jahre bis 2019 aus der 

Datenbank des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz erhoben: 

 

Während anderenorts die Umlagekraft aus der Gewerbesteuer je Einwohner auf 

452,53 € im Jahr 2019 angewachsen ist, beträgt diese im Landkreis Kaiserslautern 

im Jahr 2019 lediglich 192,81 €. Auch eine bei 277,03 € je Einwohner liegende 

Schlüsselzuweisung (gegenüber 183,40 € je Einwohner im Landesdurchschnitt) und 

eine bei 138,56 € je Einwohner liegende Grundsteuer B (gegenüber 118,78 € je 

Einwohner im Landesdurchschnitt) können zusammen nur eine Umlagegrundlage 

bilden, die im Jahr 2019 noch um 186,73 € je Einwohner (Vorjahr: 102,01 € je Ein-

wohner) hinter dem Landesdurchschnitt zurückbleibt. Der endgültig festgesetzte Um-

lagesatz in 2019 in Höhe von 42,25 v. H. liegt um 0,44 Prozentpunkte unter dem 

Landesdurchschnitt (42,69 v. H.).  
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Nur die überdurchschnittlich hohen Schlüsselzuweisungen hoben die allgemeinen 

Deckungsmittel 2019 auf ein durchschnittliches Niveau. 

 

 

Merkmal

Landkreis Kaiserslautern 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Haushaltsjahr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019

a) Umlagekraft in EUR je 

Einwohner

Grundsteuer A 3,08 3,21 2,96 2,93 2,93 2,93 5,79 5,71 5,62 5,59 5,61 5,56

Grundsteuer B 130,97 132,3 137,1 136,2 136 138,56 113,72 114,45 115,56 116,33 117,5 118,78

Gewerbesteuer 184,78 170,14 163,45 170,26 193,52 192,81 313,48 290,87 310,48 346,51 364,98 452,53

Gemeindeanteil an der 

Einkommensteuer

346,89 351,17 381,32 359,83 405,97 423,86 364,47 369,05 395,44 372 419,63 442,71

Gemeindeanteil an der 

Umsatzsteuer

19,3 19,61 22,58 24,06 28,92 37,63 29,42 29,89 34,11 36,32 43,65 54,63

Ausgleichsleistungen nach 

§ 21 LFAG

34,36 36,59 38,83 36,51 48,33 44,12 36,11 38,45 40,28 37,75 49,95 46,07

Schlüsselzuweisungen 206,06 212,68 213,55 230,87 255,02 277,03 142,91 141,69 144,75 159,41 171,38 183,4

Zusammen: 925,44 925,7 959,79 960,65 1.070,69 1.116,94 1.005,89 990,11 1.046,24 1.073,90 1.172,70 1.303,67

b) Umlagesatz in v.H. 41,8 42,25 44,23 44,25 42,25 43,87 43,32 43,54 43,62 44,08 43,61 42,69

c) Allgemeine 

Deckungsmittel

Kreisumlage 386,83 391,11 424,51 425,09 452,37 490 435,73 431,07 456,32 473,38 511,46 556,48

Schlüsselzuweisungen 188,31 221,46 262,24 274,06 281,79 314,1 159,46 191,93 221,82 227,75 237,35 248,3

Steuereinnahmen

Grunderwerbsteuer - - - - - - - - - 0,01 - -

Sonstige Steuern 0,7 0,43 0,55 0,53 0,52 0,5 1,44 1,45 1,32 1,39 1,35 1,17

Zusammen 575,84 613 687,3 699,68 734,68 804,61 596,63 624,46 679,46 702,53 750,16 805,95

Tabelle 5a Grundlagen der Finanzkraft der Landkreise 2019,2018,2017,2016,2015,2014 

Grundlagen der Finanzkraft

Landkreis Landesdurchschnitt der Landkreise

 

(Quelle Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz)
37

 

 

 

4.11. Zusammenfassung der Feststellungen zu den zu prüfenden Unterlagen 

 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass zu den zu prüfenden Unterlagen keine 

gravierenden Feststellungen zu treffen waren.  

 

Die vorgenommenen Prüfungshandlungen zeigen, dass die haushaltsrechtlichen 

Abwicklungen im Laufe des Haushaltsjahres 2019 grundsätzlich für in Ordnung be-

funden werden können. 

 

Es wurde deshalb im Rahmen dieses Berichtes darauf verzichtet, alle Prüfungshand-

lungen, die standardmäßig erfolgten und für die 

- sich kein Grund zu einer Beanstandung ergab, 

- uneingeschränkte Bestätigung erteilt werden konnte, 

- vorgenommene Abgleichungen jeweils Übereinstimmungen ergaben, 

- bei auslegungsbedürftigen Lösungen von der Verwaltung schlüssige Argumente 

    geliefert werden konnten, 

im Einzelnen aufzulisten und zu beschreiben.  

 

                                                
37 Der endgültig von der ADD bzw. durch Gerichtsentscheid festgelegte Umlagesatz für den Landkreis beträgt für die Haushaltsjahre 
2016 42,25 %, 2017 42,25 % und 2019 42,25 %. 
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Die folgenden ab Punkt 5 noch dargestellten Einzelfeststellungen beziehen sich auf 

Probleme im administrativen Bereich und auf die Optimierung von Verwaltungsab-

läufen und beeinflussen i.d.R. das Ergebnis des Jahresabschlusses nicht.  

 

Dieser Bericht wurde mit Stand vom 18.07.2022 als Entwurf der Verwaltung mit der 

Gelegenheit zur Stellungnahme übersandt. 

 

Der Jahresabschluss und dieser Bericht bleiben unverändert. Die Stellungnahme 

wird mit der Abgabe dieses Berichts diesem beigefügt. 
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5. Einzelfeststellungen  

 

5.1. Sanierung Kreishaus 

 

Entsprechend den Ausführungen im Anhang zur Bilanz wurden beginnend im Jahr  

2018 aber hauptsächlich im Jahr 2019 im Bereich „Sanierung Kreishaus“ größere In-

vestitionen getätigt: 

 

 

 

Im Haushaltsjahr 2019 wurden folgende Beträge vom Gebäudemanagement für die 

Sanierung des Kreishauses angeordnet: 

 

 

Gebäude Maßnahme Betrag 

Amtsgebäude Energetische Sanierung KI 3.0 1.124.835,97 € 

Amtsgebäude Energetische Sanierung I-Stock 3.601.477,98 € 

Amtsgebäude Energetische Sanierung Fassade 1.967.793,08 € 

  Gesamt 6.694.107,03 € 

 

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2019 wurde versucht, sich ein Bild 

über die schleppend erscheinende Einnahmesituation bei den Maßnahmen zur Sa-

nierung des Kreishauses zu machen. Es hat sich dabei als schwierig erwiesen, über 

die vielen Jahre hinweg einen Überblick über den Stand der einzelnen Maßnahmen 

und der korrekten Zuordnung der Mittel zu erhalten. Dies ist jedoch unerlässlich für 

eine Kontrolle der haushaltsrechtlichen Dokumentation der investiven Maßnahmen. 

Es war bereits Gegenstand der Prüfung des Jahresabschlusses 2013, dass Mittelab-

rufe korrekt und zeitnah erfolgen sollten, da es sich in der Regel um größere Beträge 

handelt, die vom Landkreis finanziert werden, obwohl eine Zuwendung des Landes 

in Aussicht steht. 
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Dem Rechnungsprüfungsamt lagen bis zum Zeitpunkt der Berichterstattung keine 

Verwendungsnachweise vor. Auch wenn die Prüfung der Verwendungsnachweise 

vorwiegend der Bewilligungsbehörde obliegt, ist eine korrekte haushaltsrechtliche 

Zuordnung der jeweiligen Rechnungen und Mittel im Vorfeld erforderlich, von der 

man sich überzeugen wollte.38  

 

Bei einer stichprobenartigen Belegprüfung war ein Beleg zur Buchungsstelle 11411-

233428-51101-1/TH 4 (Vorgang 23003) mit einer Umbuchung auffällig. Der Fachbe-

reich 1.3 wurde dazu gebeten, dem Rechnungsprüfungsamt bezüglich der Mittelver-

wendung und der Gegenüberstellung von Mittelabrufen die Zwischenstände zu den 

einzelnen Jahren und zum Jahresabschluss 2019 zu übermitteln sowie Auskunft 

über Schlussverwendungsnachweise zu den einzelnen Maßnahmen und gegebe-

nenfalls einer Verlängerung der Verwendungsfristen durch das Land zu erteilen.  

 

Der Fachbereich 1.3 hat dazu am 14.01.2022 mit dieser E-Mail wie folgt Stellung 

genommen und die Anfrage gleichzeitig an Abteilung 5 weitergeleitet, die dort in Ab-

stimmung mit dem Projektsteuerer und Controller beantwortet werden sollte. 

 

„Dort müsste auch der Nachweis geführt werden können, welche Mittelverwendungen den 

jeweiligen Mittelabrufen gegenüberstehen. Wir haben für unsere Buchungen, was die Zu-

wendungen und die Baukosten betrifft eine Nebenbuchhaltung in Form Excel-Tabellen einge-

richtet, die mit den Buchungen in KIS und der Anlagenbuchhaltung übereinstimmt. Diese Ta-

bellen werden jährlich zum Jahresabschluss mit dem GBM abgestimmt, d.h. vom GBM muss 

bestätigt werden, dass unsere Finanzdaten mit den beim GBM geführten Daten überein-

stimmen. 

Gerne kann die Nebenbuchhaltung bei uns eingesehen werden. 

Zu der beigefügten Anordnung lässt sich folgendes sagen:  

Mit Vorgang  20387 aus 2017 wurden 3.060.000 € als Zuwendung für I-Stock bei Maßnah-

men 41701 eingebucht. Anlass war der Erhalt eines Zuwendungsbescheides. Auf diesen Be-

scheid sind 817.395 € vom Land eingezahlt worden. Folglich waren noch 2.242.605 € offen. 

Am 19.02.2018 gingen 590.800 € bei der Kasse ein. Dieser Betrag wurde von der Kasse auf 

die offene Forderung bei Maßnahme 41701 gebucht. Im weiteren Arbeitsablauf wurde fest-

gestellt, dass dieser Betrag für die KI 3.0 Maßnahme 51101 vom Land ausgezahlt wurde. Es 

handelte sich um den 3. Abschlag auf die bewilligte Landeszuwendung in Höhe von insge-

samt 5.485.000 €. Weiterhin muss berücksichtigt werden, dass wir bis zur Baufertigstellung 

Landeszuwendungen nur in Höhe des Mittelabrufs verbuchen. Folglich war die komplette 

Einstellung der 3.060.000 € zu korrigieren. Der offene Zuwendungsbetrag in Höhe von 

2.242.605 € wurde mit freier Gutschrift Vorgang 22998 ausgebucht. Gleichzeitig war für den 

Betrag von 590.800 € eine Ausgangsrechnung bei Maßnahme 51101 zu fertigen, damit von 

der Kasse die eingegangenen 590.800 € umgebucht werden konnten. Diese „Korrektur“ er-

folgte mit Vorgang 23303, der deiner Email anhängt. 

                                                
38

 Vgl. Guido Kämmerling „Die Prüfung von Zuwendungen in kommunaler Praxis“, Der Gemeindehaushalt 9/2017. 
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Sollte der Vorgang ins Belegarchiv von ReDig eingepflegt werden (was von der EDV ange-

dacht ist) werden wir dem Vorgang 23003 noch den Mittelbereitstellungsbescheid der ADD 

Neustadt über den Betrag von 590.800 € als Beleg beifügen. 

 

@Melanie Gentek: Bitte die von dem RPA aufgeworfenen Fragen beantworten. Insbesondere 

wurden in der Vergangenheit von euch stets die Anträge auf Mittelübertragung der noch offe-

nen Zuwendungen bei der ADD Neustadt gestellt. Bitte auch Info an FB 1.3, wann mit den 

weiteren Abrufen bzw. Schlussverwendungen gerechnet werden kann.“ 

 

Eine Rückantwort der Abteilung 5 stand bis zum Zeitpunkt der Berichterstattung 

noch aus. 

 

Für die energetische Sanierung des Kreisverwaltungsgebäudes (Maßnahme 51101) 

wurde dem Landkreis Kaiserslautern aus dem Investitionsstock (2011, 2013 und 

2014) eine Zuwendung von 5.485.000,00 € bewilligt. Für die Innenraum- und Brand-

schutzsanierung im Kreisverwaltungsgebäude (Maßnahme 41701) hat das Land 

Rheinland-Pfalz eine Zuwendung von 3.060.000,00 € (Investitionsstock 2017) bewil-

ligt. Es handelt sich dabei nur um einen Teil der Maßnahmen, es sind in KIS weitere 

Maßnahmen betreffend die Sanierung des Kreishauses angelegt. 

 

Obwohl die Maßnahmen zum Teil seit dem Jahr 2012 laufen und der Umzug zurück 

ins Hauptgebäude schon Anfang des Jahres 2020 stattfand, konnten die Maßnah-

men noch nicht endgültig abgeschlossen werden und das Land hatte die Verwen-

dungsfrist für die Maßnahmen 51101 und 41701 auf Antrag auf den 31.12.2022 ver-

längert. 

 

Für die Maßnahme 51101 wurden Fördermittel von 1.052.522,87 € noch nicht abge-

rufen und für die Maßnahme 41701 stehen entsprechend der Bescheide noch 

969.313,15 € zur Auszahlung bereit (Stand 19.01.2022). Bei kreditfinanzierten Inves-

titionsmaßnahmen stellen die Zinsbelastungen für Investitionskredite bei einer 

Summe von insgesamt 2.021.836,02 € für den Landkreis eine vermeidbare zusätz-

liche Ausgabe dar, zumal bei Zahlungseingang der Zuwendungsbeträge eine Redu-

zierung der über Liquiditätskredite finanzierten Gelder erfolgen kann. Jeder Monat 

Verzögerung bedeutet allein für die Restsumme dieser beiden Maßnahmen monat-

lich rund 1.000,00 € an vermeidbaren Zinsaufwendungen. 
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5.2. Planungsgemeinschaft Westpfalz (PGW) 

 

5.2.1. Rechtsform, Organe und Gebiet der Planungsgemeinschaft Westpfalz 

 

Die Planungsgemeinschaft Westpfalz (PGW) ist gemäß § 15 Absatz 1 des Landes-

planungsgesetzes (LPlG)39 eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Sie erstreckt 

sich gemäß § 13 Absatz 2 Nr. 4 LPlG auf das Gebiet der kreisfreien Städte Kaisers-

lautern, Pirmasens und Zweibrücken sowie der Landkreise Donnersbergkreis, Kai-

serslautern, Kusel und Südwestpfalz. Die Planungsgemeinschaft hat ihren Sitz in 

Kaiserslautern.  

Organe der Planungsgemeinschaft sind nach § 15 Absatz 2 LPlG die Regionalver-

tretung (42 Mitglieder40) und der Regionalvorstand (22 Mitglieder41). Die Wahlzeit der 

Organe stimmt überein mit der jeweiligen Wahlperiode der kommunalen Vertre-

tungskörperschaften in Rheinland-Pfalz.  

 

Die Regionalvertretung hat nach Maßgabe des § 13 Absatz 1 der Satzung der PGW 

in Verbindung mit § 1 der Hauptsatzung der PGW42 zur Vorbereitung der Beschlüsse 

des Regionalvorstands zwei Ausschüsse gebildet: 

- Ausschuss I Raumordnung, 

- Ausschuss II Regionalentwicklung. 

Beide Ausschüsse sind mit jeweils 14 Mitgliedern der Regionalvertretung besetzt. 

 

Die Bestimmungen des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit 

(KomZG)43 sind entsprechend anzuwenden, soweit das LPlG oder Rechtsvorschrif-

ten aufgrund dieses Gesetzes keine Regelung treffen. Gemäß § 7 Absatz 1 Nr. 8 

KomZG gelten für die PGW die Bestimmungen für die Wirtschaftsführung nach den 

§§ 78 bis 110 und den §§ 112 bis 116 der Gemeindeordnung (GemO) und dement-

sprechend auch der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). Die Aufgaben der 

Planungsgemeinschaft ergeben sich aus § 14 LPlG. Die Struktur- und Genehmi-

gungsdirektion Süd in Neustadt nimmt als örtlich zuständige obere Landes-

planungsbehörde die Verwaltungsaufgaben der Planungsgemeinschaft unent-

geltlich wahr (vgl. § 14 Absatz 5 LPlG).  

 

 

 

 

 

 

                                                
39

 Landesplanungsgesetz (LPlG) in der Fassung vom 10. April 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch § 54 des Gesetzes vom 
06. Oktober 2015 (GVBl. S. 283, 295). 
40

 Vgl. § 6 Absätze 1 und 2 der Satzung der Planungsgemeinschaft Westpfalz in der Fassung vom 26. März 2004, zuletzt geändert 
durch die zweite Satzung vom 21. Juni 2016 zur Änderung der Satzung der Planungsgemeinschaft Westpfalz. 
41

 Vgl. § 9 Absatz 1 der Satzung der Planungsgemeinschaft Westpfalz. 
42

 Hauptsatzung der Planungsgemeinschaft Westpfalz vom 26. März 2004. 
43

 Landesgesetz über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) vom 22. Dezember 1982, zuletzt geändert durch Artikel 14 des 
Gesetzes vom 02. März 2017 (GVBl. S. 21). 
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5.2.2. Prüfung der PGW 

 

Gemäß § 19 Satz 2 der Satzung der Planungsgemeinschaft Westpfalz vom 26. März 

2004, zuletzt geändert durch die zweite Satzung zur Änderung der Satzung der Pla-

nungsgemeinschaft Westpfalz vom 21. Juni 2016, wird die Kassen- und Haushalts-

rechnung alljährlich durch das Rechnungsprüfungsamt eines Mitgliedes, das Ge-

bietskörperschaft ist und jeweils von der Regionalvertretung bestimmt wird, geprüft.  

 

Die Regionalvertretung der Planungsgemeinschaft Westpfalz hatte in ihrer konstitu-

ierenden Sitzung am 05. Dezember 2019 unter Tagesordnungspunkt 6.3 turnusge-

mäß das Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt der Kreisverwaltung Kaiserslau-

tern mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2019 der Planungsgemeinschaft West-

pfalz beauftragt.  

 

Die örtliche Prüfung wurde am 14. Mai 2020 in den Büroräumen der Geschäftsstelle 

der PGW, Bahnhofstraße 1 in 67655 Kaiserslautern durchgeführt.  

 

 

5.2.3. Umlagen und Beiträge für die PGW 

 

Gemäß § 18 Absatz 1 der Satzung der PGW werden Aufwendungen der Planungs-

gemeinschaft, soweit diese keine anderen Einnahmen hat, von ihren Mitgliedern 

durch Umlagen und Beiträge gedeckt.  

 

Die Umlagen der Mitglieder nach § 3 Absatz 1 der Satzung (Gebietskörperschaften) 

werden anteilig im Verhältnis der Zahl ihrer Einwohner im Planungsgebiet berechnet 

und erhoben. 

 

Die Beiträge der Mitglieder nach § 3 Absatz 2 der Satzung (Mitglieder, die nicht    

Gebietskörperschaften sind) werden von der Regionalvertretung jährlich festgesetzt.  

 

Gemäß § 2 Absatz 2 der Haushaltssatzung der Planungsgemeinschaft Westpfalz für 

das Jahr 2019 wurde für den Prüfungszeitraum folgendes festgelegt: 

 

- Umlage:   0,22 € pro Einwohner 

 

- Beiträge:  1.600,00 € pro Mitglied.  
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Im Einzelnen wurden folgende Umlagen und Beiträge festgesetzt: 

 

 

 

 

5.2.4. Kostenerstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände (Personalkos-

ten) 

 

Die Ergebnis- und Finanzrechnung beinhalten Kostenerstattungen an Gemein-

den/Gemeindeverbände in Höhe von 103.467,10 €. Es handelt sich dabei um Kosten 

eines von der Stadtverwaltung Kaiserslautern zur Planungsgemeinschaft abgeordne-

ten Beschäftigten. Die Planungsgemeinschaft selbst hat keine eigenen Beschäftig-

ten. Diese Personalkosten werden von der Stadt Kaiserslautern halbjährlich ange-

fordert und von der Planungsgemeinschaft erstattet. Im Haushaltsjahr 2019 nahmen 

die Personalaufwendungen 83,2% der Umlagen und Beiträge in Anspruch. Das Land 

beteiligte sich an diesen Aufwendungen nicht.  

 

Grundlage dieser Verfahrensweise ist ein Beschluss des Regionalvorstands der 

PGW vom 27.06.1997. 

 

Wie schon der Rechnungshof Rheinland-Pfalz im Rahmen seiner überörtlichen Prü-

fung im Jahr 2009 festgestellt hatte, steht dieses Verfahren nicht im Einklang mit § 

14 Absatz 5 LPlG, wonach die obere Landesplanungsbehörde die Verwaltungsauf-

gaben der Planungsgemeinschaft unentgeltlich wahrzunehmen hat44. 

                                                
44

 Vgl. Prüfungsbericht des Landesrechnungshofs Rheinland-Pfalz vom 08.01.2010, Az.: 6-P-50038-24-1/2009. 
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Hierzu führte der Rechnungshof Rheinland-Pfalz in seinem Prüfungsbericht folgen-

des aus: 

 

„Die überwiegend geringen Fehlbeträge nach der Haushaltsplanung sind wesentlich 

der Tatsache geschuldet, dass die geborenen Mitglieder im Vergleich zu denjenigen 

der übrigen Planungsgemeinschaften stark belastet werden. Die Umlagen belaufen 

sich mit 0,22 €/Einwohner auf ein Vielfaches der Umlagen bei den Planungsgemein-

schaften Mittelrhein-Westerwald, Rheinhessen-Nahe und der Region Trier.“ 

 

An der personellen Besetzung der Geschäftsstelle der PGW hat sich seit dem Be-

richt des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz aus dem Jahr 2010 nichts geändert, ob-

wohl die Oberste Landesplanungsbehörde in 2011 bereits unmissverständlich zum 

Ausdruck gebracht hat, dass die damalige und somit auch aktuelle Besetzung nicht 

angemessen ist, was sich in der Konsequenz als erhebliche Belastung der finanziel-

len Situation und damit auch der Handlungsmöglichkeiten der Geschäftsstelle für die 

Region Westpfalz auswirkt45. Überdies werden die geborenen Mitglieder der Pla-

nungsgemeinschaft Westpfalz im Vergleich zu denjenigen der übrigen Planungsge-

meinschaften über Gebühr stark belastet. Anbei eine Übersicht der erhobenen Um-

lagen im Haushaltsjahr 2019 zum Vergleich: 

 

Planungsgemeinschaft (Region) Umlage 

Region Westpfalz 0,22 €/Einwohner 

Region Mittelrhein-Westerwald 0,05 €/Einwohner 

Region Trier 0,035 €/Einwohner 

Region Rheinhessen-Nahe 0,10 €/Einwohner 

 

Durch Schaffung einer angemessenen Personal- und Sachausstattung und damit 

voller Kostenübernahme durch das Land könnte die Umlage deutlich reduziert wer-

den. Der Durchschnittsumlagesatz der übrigen Planungsgemeinschaften beziffert 

sich auf rund 0,06 €/Einwohner. Im Vergleichsjahr hätte dies eine um 17.095 € ge-

ringere Umlage für den Landkreis bedeutet 

 

Im Hinblick auf die defizitäre Haushaltslage des Landkreises Kaiserslautern ist die 

Finanzierung zusätzlichen Personals über die Umlage nach wie vor kritisch und 

rechtlich problematisch. Die notwendige Personal- und Sachausstattung wäre an 

dem vom Land vorgegebenen landesweiten Standard zu messen und so zu gestal-

ten, dass deren Finanzierung regelmäßig auch über das Land sichergestellt werden 

kann. 

 

Eine Problemlösung wurde stets als schwierig dargestellt, sollte aber im Interesse 

des Landkreises stetig weiterverfolgt werden. 
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 Vgl. insoweit auch Schreiben der PGW vom 03.06.2011 an die Oberste Landesplanungsbehörde. 
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5.3. Teilhaushalt 7 ÖPNV 

 

Im Rahmen der Fusion der beiden Verbandsgemeinden Landstuhl und Kaiserslau-

tern-Süd wurde von diesen eine neue ÖPNV-Verbindung gewünscht und eingerich-

tet. Die neue Linie 178 ermöglichte es seit 12.08.2019 umsteigefrei von den Ge-

meinden der ursprünglichen Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd nach Landstuhl 

zum Verwaltungssitz der neuen Verbandsgemeinde zu kommen. Es wurde mit jährli-

chen Kosten von 275.000 € gerechnet. 

 

Die Einführung der Linie 178 war Gegenstand der Beratungen in den Sitzungen des 

Kreisausschusses vom 19.08.2019 und des Kreistages vom 26.08.2019. Das Rech-

nungsprüfungsamt hatte dazu am 16.08.2019 eine Anfrage an die Verwaltung und 

Geschäftsbereichsleitung gestellt, ob die Mehrausgaben haushaltsrechtlich einge-

plant und abgedeckt waren bzw. wie diese ggf. gegenfinanziert werden sollten. 

 

Gleichzeitig wurde darauf hingewiesen, dass sich der Sachverhalt auch in anderer 

Hinsicht problematisch darstellt. 

Da auch für Otterbach schon eine Linie mit erheblichen Jahreskosten vergeben wur-

de, waren die Kosten für beide Linien im Budget 704 als zusätzlich anzusehen. Für 

das Haushaltjahr 2019 wurden somit Mehrkosten von rund 312.600,00 € erwartet. 

Es wurde moniert, dass man bei der gegebenen Haushaltslage des Landkreises fi-

nanzielle Dispositionen in dieser Größenordnung trifft, ohne dass diese von vornhe-

rein eingeplant waren und die Finanzierung gesichert ist.  

Die Finanzierung eines wünschenswerten Projekts zieht regelmäßig ein wün-

schenswertes Projekt von anderer Seite nach sich. Für die Erklärung zum KEF und 

entsprechend der Haushaltsvorgaben müssten sich Vorhaben grundsätzlich auf Un-

abweisbares beschränken. 

Es war zudem davon auszugehen, dass der Haushalt den Vorgaben entsprechend 

eng geplant wurde und damit auch die Gegenfinanzierung zusätzlicher Verträge die-

ser Größenordnung über einen Anstieg der Kreisumlage rechnerisch aufzuzeigen 

wäre. 

 

Ausdrücklich eingeplant waren nach Angaben der Verwaltung die Kosten der neuen 

Linie im Haushalt 2019 nicht. Die Deckung der Mehraufwendungen von ca. 120.000 

€ für das Jahr 2019 sollte im Budget 704/Öffentlicher Personennahverkehr bzw. über 

die Leistung überplanmäßiger Aufwendungen erfolgen. 

 

In den entsprechenden Sitzungen des Kreisausschusses und des Kreistages wurde 

entsprechend der Vorlage der Verwaltung einstimmig beschlossen, das vorläufig 

eingerichtete Beförderungskonzept der Linie 178 dauerhaft einzuführen und zu eva-

luieren. Soweit die Haushaltsmittel des Budgets 704 nicht ausreichen sollten, hatten 

die Gremien der Leistung entsprechender überplanmäßiger Aufwendungen gem.      

§ 57 LKO i.V.m. § 100 GemO zugestimmt. 
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Im Haushalt 2019 waren im Produkt 5470/Öffentlicher Personennahverkehr 

(ÖPNVSPNV) beim Konto 563930 (Projektkosten) Ausgaben von 200.000 € veran-

schlagt. Dem Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2019 war zu entnehmen, 

dass bei diesen Projektkosten Mehraufwendungen von insgesamt 144.485 € unter 

anderem für die zusätzliche Buslinie entstanden waren. 

Im Haushaltsplan 2021 waren hierfür zuletzt noch 270.000 € eingeplant. 

 

Die Verwaltung hatte dazu gegenüber dem RPA am 21.12.2021 Stellung genom-

men. Der Kreisvorstand habe zwischenzeitlich in den Haushaltsberatungen für 2022 

entschieden, dass die Linie 178 aufgegeben wird. Es solle im Frühjahr 2022 zur Ein-

stellung der Linie kommen.  

 

Die Aufwendungen für diese politisch gewollte Maßnahme summierten sich zuletzt 

auf über eine halbe Million Euro.  

 

Vergleichbar schwierig sehen wir die Ausgaben für die Linie 132 (Baustellenverkehr 

Kaiserslautern-Otterbach-Erfenbach), für die allein in 2019 Ausgaben von 

199.965,00 € und über die Gesamtdauer von April 2018 bis September 2019 Kosten 

in Höhe von insgesamt 386.980,38 € angefallen waren. Auch für diese Ausgaben lag 

eine Beschlussfassung der Gremien vor. 

 

 

5.4.   Teilhaushalt 11 - Asylbewerberleistungen 

 

Der Landkreis ist Kostenträger für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsge-

setz (AsylbLG) an Leistungsberechtigte außerhalb von Aufnahmeeinrichtungen. Die 

Aufgaben zur Durchführung des AsylbLG wurden vom Landkreis Kaiserslautern an 

die Verbandsgemeinden delegiert. Zu den Leistungen gehört auch die Versorgung 

mit Wohnraum. 

 

Gemäß § 3 Abs. 1 Landesaufnahmegesetz leistet das Land den Landkreisen einen 

pauschalen Betrag von monatlich 848 € für verteilte Personen bis zum Zeitpunkt der 

ersten Entscheidung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF).  

 

Bei dem entsprechenden Produkt reichten die Einzahlungen von dieser Seite bei 

weitem nicht zur Abdeckung der Auszahlungen. Zur Prüfung des zahlenmäßigen 

Nachweises der Auszahlungen wurde es vom Rechnungsprüfungsamt als erforder-

lich angesehen, dass von den Verbandsgemeinden die entsprechenden Belege der 

im Kassenwesen eingesetzten DV-Verfahren für die einzelnen Monate und getrennt 

für die einzelnen Asylbewerber eingereicht werden. Hierzu war Ende 2019 eine Wei-

sung des zuständigen Beigeordneten ergangen.  

Trotz Aufforderung lagen prüffähige Auszahlungsbelege bisher nicht vollständig und 

in geeigneter Form vor. Sowohl für die Abrechnung mit dem Land als auch für die 

Abrechnung des Landkreises mit den Verbandsgemeinden ist die Vorlage der Bele-
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ge unerlässlich (vgl. dazu auch § 3 der Satzung des Landkreises Kaiserslautern über 

die Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz). 

 

Wie im Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2019 ausgeführt, hatten zuletzt 

viele der ankommenden Flüchtlinge bereits kurz nach der Ankunft im Landkreis ihre 

Erstentscheidung vom BAMF erhalten und konnten nicht mehr mit dem monatlichen 

Erstattungsbetrag mit dem Land abgerechnet werden. 

 

Dafür leistet das Land jährlich einen pauschalen Erstattungsbetrag (§ 3 Abs. 2 Satz 

1 Landesaufnahmegesetz). Für das Jahr 2019 wurden vom Land 907.393,48 € ge-

zahlt. Nicht im Rechenschaftsbericht erwähnt wurde an dieser Stelle die zusätzliche 

einmalige ergänzende pauschale Zuweisung des Landes nach § 3 Abs. 2 Satz 3 

und 4 Landesaufnahmegesetz. Dem Landkreis Kaiserslautern wurden einmalig 

777.765,84 € für die Jahre 2019 bis 2021 gewährt, wovon im Haushaltsjahr 2019 an-

teilig 259.255,28 € vereinnahmt wurden. 

 

Die Unterdeckung beim Produkt 3130/Hilfen für Asylbewerber von ca. -2,7 Mio. € für 

das Jahr 2019 erfordert gerade auch angesichts der Feststellungen des Rechnungs-

hofs zu den Kosten der Unterbringung von Flüchtlingen im Kommunalbericht 2021 

eine kritische Betrachtung der Aufwendungen. Da die Leistungserbringung auf die 

Verbandsgemeinden delegiert ist, liegt die wesentliche Verantwortung für eine Re-

duzierung der Aufwendungen bei den Delegationsnehmern. 

 

Als Folge der Flüchtlingskrise der Jahre 2015 und 2016 wurden von den Verbands-

gemeinden im Landkreis in großem Umfang Kapazitäten zur Unterbringung der 

Asylsuchenden geschaffen. Seither war die Anzahl der Flüchtlinge wieder rückläufig: 
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Es war zum damaligen Zeitpunkt auch nicht zu erwarten, dass die Asylbewerberzah-

len in absehbarer Zeit erheblich steigen würden: 

 

„Die eher rückläufige Entwicklung der Zugangszahlen der letzten Jahre sowie die po-

litischen Bemühungen um eine Begrenzung des Zuzugs von Flüchtlingen auch auf 
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europäischer Ebene lassen nicht ohne Weiteres erwarten, dass eine den Jahren 

2015 und 2016 vergleichbare Situation in absehbarer Zeit erneut eintreten wird.“46 

 

Aus der die Jahre 2013 bis 2019 betreffenden überörtlichen Prüfung der Haushalts- 

und Wirtschaftsführung einer Verbandsgemeinde im Landkreis ist bekannt, dass die 

Anzahl der von dieser Verbandsgemeinde zur Unterbringung von Asylbewerbern 

vorgehaltenen Wohnungen nicht im gebotenen Maße reduziert wurde. Daraus ent-

standen hohe Leerstände. In einem Monat standen beispielsweise 26 Mietobjekte 

leer, was monatliche Kosten von rund 19.215 € verursachte. Die aus Überkapazitä-

ten resultierenden Leerstände sind nicht vom Landkreis zu finanzieren.47 Der 

vorgehaltene Wohnungsbestand war nicht bedarfsgerecht und verursachte bei der 

Verbandsgemeinde erhebliche nicht abrechenbare Mehrkosten Die Delegations-

nehmer stehen in der Verpflichtung, die Kosten möglichst gering zu halten. Der 

Wohnungsbestand bei den Verbandsgemeinden musste auf das für die Aufgaben-

wahrnehmung erforderliche Ausmaß beschränkt werden.  

Solch absolut unwirtschaftlichen Leerstände waren in keiner der anderen Verbands-

gemeinden in vergleichbarem Ausmaß vorhanden. 

Es empfiehlt sich dennoch, dass entsprechende Übersichten über Belegung und 

Kosten der einzelnen Unterkünfte für alle Verbandsgemeinden geschaffen und min-

destens monatlich aktualisiert werden. Leerstände sind, bis auf eine möglichst gering 

zu haltende Reserve, zu vermeiden. Eine Richtgröße soll künftig per Satzung gere-

gelt werden. 

 

Nach einer positiven Entscheidung des BAMF stehen den Flüchtlingen keine Leis-

tungen nach dem AsylbLG mehr zu und damit endet auch das Nutzungsrecht an der 

Wohnung. Die Asylberechtigten sind ab diesem Zeitpunkt selbst verpflichtet für ihre 

Unterkunft zu sorgen. Oftmals -so die Erkenntnisse aus der überörtlichen Prüfung 

der Verbandsgemeinde- verblieben die Personen auch während des Bezugs von 

SGB II Leistungen vom Jobcenter in den Wohnungen der Verbandsgemeinde. Die 

Verbandgemeinde machte die Unterkunftskosten beim Jobcenter geltend. Vom Job-

center wurden die Kosten der Unterkunft jedoch oftmals nicht in voller Höhe erstat-

tet, wie beispielhaft anhand einiger Fälle aus der Abrechnung der Asylbewerberleis-

tungen einer Verbandsgemeinde mit dem Landkreis Kaiserslautern für das zweite 

Halbjahr 2020 zu sehen ist: 
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 Rechnungshof Kommunalbericht 2021, S. 53. 

47
 Rechnungshof Kommunalbericht 2021, S.75. 
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Laufende Nummer 

der Abrechnung Personenzahl Ausgaben gesamt Erstattung Jobcenter

Abrechnungsbetrag mit 

Landkreis Kaiserslautern

3 1 3.031,67 € 1.935,00 € 1.096,67 €

6 1 1.686,95 € 2.306,01 € -619,06 €

12 1 3.438,30 € 3.774,72 € -336,42 €

14 1 2.491,20 € 2.460,00 € 31,20 €

20 7 7.259,13 € 6.900,00 € 359,13 €

22 1 3.031,67 € 1.878,00 € 1.153,67 €

27 5 23.395,86 € 11.626,17 € 11.769,69 €

33 4 0,00 € 117,10 € -117,10 €

35 1 920,00 € 507,00 € 413,00 €

41 1 2.902,29 € 2.111,96 € 790,33 €

42 1 2.979,89 € 1.860,00 € 1.119,89 €

44 1 2.160,00 € 2.160,00 € 0,00 €

48 8 8.784,41 € 4.089,27 € 4.695,14 €

49 1 0,00 € 553,82 € -553,82 €

52 3 4.836,00 € 5.086,00 € -250,00 €

55 1 2.491,20 € -857,28 € 3.348,48 €

58 5 4.611,47 € 3.876,00 € 735,47 €

60 2 4.504,30 € 1.475,00 € 3.029,30 €

63 3 6.752,71 € 2.748,00 € 4.004,71 €

67 4 13.419,80 € 2.234,00 € 11.185,80 €

70 7 7.032,20 € 4.500,00 € 2.532,20 €

73 1 4.023,36 € 2.940,00 € 1.083,36 €

75 6 9.475,30 € 7.743,00 € 1.732,30 €

81 1 2.979,89 € 320,00 € 2.659,89 €

82 1 1.903,08 € 1.400,00 € 503,08 €

83 1 1.903,08 € 1.339,98 € 563,10 €

85 1 5.960,96 € 1.417,50 € 4.543,46 €

87 5 7.842,70 € 2.790,00 € 5.052,70 €

89 1 10.258,88 € 3.112,66 € 7.146,22 €

90 4 3.600,00 € 4.500,00 € -900,00 €

92 1 2.268,37 € 1.930,50 € 337,87 €

93 1 2.268,38 € 2.116,50 € 151,88 €

104 2 0,00 € 450,00 € -450,00 €

109 1 1.686,96 € 1.179,00 € 507,96 €

110 5 7.398,17 € 5.604,06 € 1.794,11 €

125 1 3.212,60 € 716,60 € 2.496,00 €

126 1 0,00 € 30,00 € -30,00 €

132 5 7.303,04 € 3.564,74 € 3.738,30 €

140 1 0,00 € 931,60 € -931,60 €

143 1 5.730,83 € 1.216,00 € 4.514,83 €

GESAMT 99 183.544,65 € 104.642,91 € 78.901,74 €  

 

Die vom Jobcenter erstattungsfähigen Kosten der Unterkunft waren niedriger als die 

tatsächlich von der Verbandsgemeinde gezahlten Mieten. Es ist davon auszugehen, 

dass die Kosten für die Anmietung dieser Wohnungen bzw. Häuser über den als an-

gemessen geltenden Richtwerten für die Übernahme der Kosten der Unterkunft im 

Landkreis lagen. Die Anmietung entsprechend teurer Unterkünfte mag während des 

Flüchtlingszustroms in den Jahren 2015 bis 2016 mangels günstigerer Unterbrin-

gungsmöglichkeiten gerechtfertigt gewesen sein; Aufwendungen von fast 79.000 € 

aus der Abrechnung einer Verbandsgemeinde für ein Halbjahr sollten in dieser Höhe 

jedoch seit längerem nicht mehr erforderlich sein. Die Kündigung von überteuertem 
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oder nicht mehr ausgelastetem Wohnraum sollte die Kosten nicht unerheblich sen-

ken.  

 

Mit der Einstellung der Leistungen nach dem AsylbLG endet die Sachleistungsge-

währung für den Unterkunftsbedarf und damit das Nutzungsrecht an der Wohnung. 

Fehlbelegungen sind zu vermeiden.  

Wenn die anerkannten Flüchtlinge SGB II Leistungen beziehen, ist grundsätzlich das 

Jobcenter für die vollständige Bearbeitung dieser Fälle zuständig. Die Personen soll-

ten sobald als möglich aus den Wohnungen ausziehen, die der Landkreis für Asyl-

bewerber finanziert, womit sich auch der vorgehaltene Wohnungsbestand hätte wei-

ter reduzieren lassen oder bei Bedarf Wohnraum wieder für einen neuen Zustrom 

von Asylbewerbern frei würde. 

 

Sofern die Flüchtlinge zur Vermeidung von Obdachlosigkeit in den zuvor von der 

Verbandsgemeinde bereitgestellten Wohnungen verbleiben, fällt dies in den Aufga-

benbereich der Ordnungsbehörde im Rahmen der Gefahrenabwehr zur Vermeidung 

unfreiwilliger Wohnungslosigkeit. Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit 

der Unterbringung dieser Personen sind von den Delegationsnehmern nicht 

auf denselben Konten zu buchen, die für Leistungsberechtigte nach dem 

AsylbLG eingerichtet waren. Kosten für Fehlbelegungen dürfen nicht in die 

Abrechnung der Asylbewerberleistungen mit dem Landkreis einbezogen wer-

den. Der Rechnungshof verlangt, dass „die beauftragten Gemeinden und Verbands-

gemeinden nur noch solche Aufwendungen abrechnen, die von den Landkreisen zu 

tragen sind.“48 Abteilung 4 und die Behördenleitung wurden darauf hingewiesen, 

dass eine Erstattung solcher Aufwendungen auszuschließen ist. 

 

Die notwendigen Änderungen zur Schaffung korrekter Verhältnisse sollten auch im 

Hinblick auf die Unterdeckung beim Produkt „Hilfen für Asylbewerber“ von ca. -2,7 

Mio. € möglichst rasch umgesetzt werden. 

 

Auch wenn zum Zeitpunkt der Berichterstellung Kapazitäten an nicht voll belegten 

Asylbewerberwohnungen für einen Zustrom aus Afghanistan und der Ukraine ausge-

lastet werden können, sind weitere Umstellungsprozesse auch von Seiten des Land-

kreises in die Wege zu leiten. 
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 Rechnungshof Kommunalbericht 2021, S 75. 
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5.5. Teilhaushalt 12 

 

5.5.1. Kostenentwicklung Budget 1204 Förderung der Erziehung in der Fami-

lie, Hilfe zur Erziehung, Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für see-

lisch behinderte Menschen 

 

Wie bei den meisten Kommunen im Land Rheinland-Pfalz sind auch im Landkreis 

Kaiserslautern die Fallzahlen und die Ausgaben im Bereich der Hilfen zur Erziehung 

nach § 27 SGB VIII und der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Men-

schen nach § 35a SGB VIII in den letzten Jahren gestiegen. Während sich in den 

Vorjahren bis 2019 die Fallzahlen bei der Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII im Land-

kreis Kaiserslautern nur leicht erhöht haben, hat sich der Trend 2020 nicht fortge-

setzt, sondern die Fallzahlen der Vollzeitpflege sind deutlich gestiegen. 

 

Ein Teil der Kosten für diese Hilfen kann mit dem Land Rheinland-Pfalz abgerechnet 

werden. Gem. § 26 AGKJHG erstattet das Land den örtlichen Trägern der öffentli-

chen Jugendhilfe einen Anteil der Kosten der Hilfen nach den §§ 27 und 29 bis 35 a 

SGB VIII und der entsprechenden Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII. 

Der Anteil des Landes beträgt jährlich 49.247.500 €. Die Verteilung des zur Kosten-

erstattung zur Verfügung stehenden Betrages auf die örtlichen Träger der öffentli-

chen Jugendhilfe erfolgt jeweils entsprechend den diesen im vorangegangenen Ka-

lenderjahr für die entsprechenden Hilfen entstandenen Kosten.  

 

Die Summarischen Abrechnungen von Ausgaben und/oder Einnahmen durch den 

örtlichen Träger der Jugendhilfe mit dem überörtlichen Träger der Jugendhilfe gem. 

§ 26 AGKJHG lagen jährlich zur Prüfung vor:  

 

Summarische Abrechnung gem. § 26 AGKJHG – Fallzahlen - 49 

 

Fallzahlen
2017 2018 2019 2020

Heimerziehung und betreutes Wohnen 167 134 148 156

Vollzeitpflege 132 174 135 209

Intensive sozialpädagogische 

Einzelfallhilfe 2 0 0 3

Sozialpädagogische Familienhilfe 197 260 272 279

Erziehung in Tagesgruppen 73 78 67 74

Soziale Gruppenarbeit 21 20 27 27

Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer 135 147 153 140

Hilfen für seelisch behinderte junge 

Menschen 330 372 344 422

Einzelfallhilfen 0 0 0 30

Gesamt 1057 1185 1146 1340  

                                                
49 

Summarische Abrechnungen ohne die Auszahlungen für den Täter-Opfer-Ausgleich, der nicht dem Budget 1204 zugeordnet  ist. 
Fallzahlen aus 2019 sind dem Profil für den Landkreis Kaiserslautern „Qualitätsentwicklung durch Berichtswesen“  für das Jahr 2019 
entnommen. 
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Summarische Abrechnung gem. § 26 AGKJHG – Aufwand/Ertrag-50 

 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

Heimerziehung und 

betreutes Wohnen 6.166.137,64 7.255.497,34 7.487.274,90 8.246.329,65 363.221,40 425.342,30 426.493,83 435.797,68

Vollzeitpflege 1.242.604,84 1.165.259,75 1.279.794,32 1.656.658,71 56.326,32 68.527,23 66.507,70 75.751,42

Intensive 

sozialpädagogische 

Einzelfallhilfe 9.700,00 0,00 12.048,54 99,38 0,00 0,00 0,00 0,00

Sozialpädagogische 

Familienhilfe 1.464.992,91 1.626.939,10 1.878.290,56 2.194.284,18 0,00 0,00 0,00 0,00

Erziehung in 

Tagesgruppen 1.301.474,90 1.249.150,02 1.273.518,45 1.605.745,98 78.882,76 19.383,13 81.687,78 44.766,51

Soziale 

Gruppenarbeit 85.136,12 111.018,63 109.032,27 260.086,66 0,00 0,00 0,00 0,00

Erziehungsbeistand, 

Betreuungshelfer 713.620,53 692.857,00 765.464,46 807.428,29 0,00 0,00 0,00 0,00

Hilfen für seelisch 

behinderte junge 

Menschen 2.215.503,18 1.949.460,08 1.828.560,14 1.909.013,74 52.085,16 0,00 0,00 0,00

Einzelfallhilfen 0,00 0,00 0,00 164.824,77 0,00 0,00 0,00 0,00

Gesamt 13.199.170,12 14.050.181,92 14.633.983,64 16.844.471,36 550.515,64 513.252,66 574.689,31 556.315,61

Aufwand EUR Erträge EUR

 

 

Die Daten belegen den Anstieg der Fallzahlen und der Aufwendungen insbesondere 

bei den Hilfen zur Erziehung im Bereich der Sozialpädagogischen Familienhilfe und 

der Sozialen Gruppenarbeit. Bei der Sozialpädagogischen Familienhilfe haben sich 

die Fallzahlen für das Jahr 2019 im Vergleich zum Jahr 2017 um 38 % erhöht (197 

Fälle im Jahr 2017, 272 Fälle im Jahr 2019); bei der Sozialen Gruppenarbeit sind die 

Fallzahlen im entsprechenden Zeitraum um 29 % gestiegen (21 Fälle im Jahr 2017, 

27 Fälle im Jahr 2019). Im entsprechenden Zeitraum sind in der Gesamtschau der 

Summarischen Abrechnung betreffend das Budget 1204 die Fallzahlen um 8 % und 

der Saldo zwischen Aufwand und Ertrag um 11 % gestiegen. 

 

Der Saldo zwischen Aufwand und Ertrag hatte sich von 2017 bis 2019 wie folgt ent-

wickelt: 

 

2017 12.648.654,48 € 

2018 13.536.929,26 € 

2019 14.059.294,33 €. 

 

Vom Land Rheinland-Pfalz als überörtlichem Träger wurden im entsprechenden 

Zeitraum folgende Kosten erstattet51: 

 

2017 1.305.453,76 € 

2018 1.422.279,63 € 

2019 1.438.428,35 €. 

 

                                                
50

 Summarische Abrechnungen ohne die Auszahlungen für den Täter-Opfer-Ausgleich, der nicht dem Budget 1204 zugeordnet  ist. 
51

 Inklusive Erstattung für Auszahlungen Täter-Opfer-Ausgleich. 
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Trotz steigender Fallzahlen und den entsprechenden Aufwendungen für den Land-

kreis Kaiserslautern wurden die Haushaltsansätze für das gesamte Budget 1204 in 

den letzten Jahren und aktuell für das Haushaltsjahr 2021 niedriger kalkuliert als die 

entsprechenden Ergebnisse des Vorjahres: 

 
2021

Haushaltsansatz Anordnungen Haushaltsansatz Anordnungen Haushaltsansatz Anordnungen Haushaltsansatz

Heimerziehung und 

betreutes Wohnen 

36337

9.860.650,00 € 9.094.801,44 € 8.946.650,00 € 8.984.905,78 € 8.930.000,00 € 8.852.119,22 € 9.000.000,00 €

Vollzeitpflege 

36336
1.737.050,00 € 1.798.119,14 € 2.088.050,00 € 1.870.372,02 € 2.245.000,00 € 2.475.119,74 € 2.460.000,00 €

Intensive 

sozialpädagogische 

Einzelfallhilfe  

36338

415.240,00 € 291.277,71 € 424.240,00 € 252.257,67 € 305.240,00 € 146.412,32 € 50.000,00 €

Sozialpädagogische 

Familienhilfe   

36334

965.000,00 € 1.535.183,82 € 1.260.000,00 € 1.930.038,07 € 1.400.000,00 € 2.164.374,27 € 1.800.000,00 €

Erziehung in 

Tagesgruppen  

36335

1.130.000,00 € 1.274.553,42 € 1.215.000,00 € 1.266.900,98 € 1.120.000,00 € 1.618.073,51 € 1.120.000,00 €

Soziale 

Gruppenarbeit  

36332

80.000,00 € 107.808,21 € 110.000,00 € 129.201,26 € 0,00 € 257.804,55 € 110.000,00 €

Erziehungsbeistand 

Betreuungshelfer 

36333

500.000,00 € 655.745,42 € 600.000,00 € 801.775,48 € 620.000,00 € 735.434,01 € 700.000,00 €

Institutionelle 

Beratung                    

36331

3.050,00 € 3.538,10 € 3.150,00 € 18.085,79 € 18.200,00 € 12.752,38 € 18.200,00 €

Andere Hilfen zur 

Erziehung           

36339

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 202.049,56 € 250.000,00 €

Hilfen für seelisch 

behinderte junge 

Menschen             

36352, 36353, 36354

2.227.000,00 € 1.947.830,38 € 2.005.000,00 € 1.943.040,30 € 2.030.000,00 € 1.813.613,47 € 1.805.000,00 €

Inobhutnahme 

36351
150.500,00 € 218.874,95 € 197.000,00 € 383.357,79 € 210.100,00 € 445.882,20 € 260.000,00 €

Förderung der 

Erziehung in der 

Familie                     

3632

1.047.300,00 € 1.250.030,35 € 1.049.300,00 € 1.297.191,06 € 930.000,00 € 1.281.373,56 € 1.105.000,00 €

Betreuung von 

Adoptionen           

36361

58.000,00 € 56.583,54 € 58.000,00 € 65.310,50 € 60.000,00 € 64.296,57 € 60.000,00 €

Gesamt 18.173.790,00 € 18.234.346,48 € 17.956.390,00 € 18.942.436,70 € 17.868.540,00 € 20.069.305,36 € 18.738.200,00 €

2018 2019 2020

Produkt

 

 

Der Haushaltsansatz für das gesamte Budget 1204 wurde für die Haushaltsjahre 

2019 und 2020 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 (18.173.790 €) gekürzt und für 

das Haushaltsjahr 2021 nur wenig erhöht auf 18.738.200 €, obwohl die Aufwendun-

gen gestiegen waren auf zuletzt 20.069.305,36 € im Jahr 2020. Insbesondere bei 

der Sozialpädagogischen Familienhilfe wurde der Haushaltsansatz (965.000 € für 

das Jahr 2018) von Jahr zu Jahr zwar angehoben auf zuletzt 1.800.000 € für das 

Haushaltsjahr 2021, blieb aber auch Jahr für Jahr unterhalb der Aufwendungen der 

Vorjahre zurück (zuletzt 2.164.374,27 € Anordnungen für das Jahr 2020). Bei der 

Erziehung in Tagesgruppen wurde der Haushaltsansatz für das Jahr 2021 niedriger 

kalkuliert als jedes Ergebnis der Vorjahre. Im Bereich der Sozialen Gruppenarbeit 

wurde der Ansatz zwar von 80.000 € für das Jahr 2018 auf 110.000 € für das Jahr 
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2021 erhöht, aber die Aufwendungen waren im Jahr 2020 schon auf 257.804,55 € 

gestiegen (zum Vergleich 2018 Anordnungen von 107.808,21 €) und hatten sich 

damit seit 2018 mehr als verdoppelt (Steigerung um 239 %). 

 

Basis einer geordneten Haushaltswirtschaft sind zuverlässige, richtige Planungsda-

ten. Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen sind, soweit nicht er-

rechenbar, sorgfältig zu schätzen (§ 9 Abs. 2 GemHVO). Da ein Rechtsanspruch auf 

die Gewährung der Hilfen besteht, lassen sich die Aufwendungen in ihrer Höhe nicht 

begrenzen. Die Anzahl der jungen Menschen und Familien, die im kommenden Jahr 

einen Antrag auf Hilfe zur Erziehung stellen werden, lässt sich nicht genau vorher-

sagen. Auch wenn sich die Prognose der Zahlungen schwierig gestaltet, wird die 

Höhe der Positionen maßgeblich durch die Entwicklung der Fallzahlen bestimmt, für 

die auf die Daten der Vorjahre zurückgegriffen werden kann. Unterschätzte Aufwen-

dungen zeichnen ein unzutreffendes Bild der Finanzlage im Budget 1204. 

 

Im Budget 1204 wurde im Haushaltsjahr 2019 demgemäß der Haushaltsansatz von 

17.956.390,00 € um 986.076,62 € überzogen. Deckung erfolgte innerhalb des Teil-

haushalts 12. Im Haushaltsjahr 2020 kam es im Budget 1204 bereits zu überplan-

mäßigen Aufwendungen mit einem prognostizierten Defizit zum Stichtag 31.03.2021 

von 2.207.400,53 €. 

 

Zur Kostenentwicklung bei der Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung und den 

Aufwendungen für Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII wird nachfolgend aus 

dem Bericht des Instituts für Sozialpädagogische Forschung Mainz gemeinnützige 

GmbH (ism)  „Qualitätsentwicklung durch Berichtswesen- Profil für den Landkreis 

Kaiserslautern – Daten zur Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung und ausge-

wählten sozio- und infrastrukturellen Einflussfaktoren für das Jahr 2019“ (Bericht 

ism) zitiert:  

 

„Im Landkreis Kaiserslautern wurden im Jahr 2019 rund 37 Hilfen zur Erziehung je 

1.000 unter 21-Jähriger gewährt. Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich im Landkreis 

Kaiserlautern ein Anstieg des Eckwerts um plus 4,4 %.52 Im Landkreis Kaiserslautern 

fällt der Eckwert der Hilfen zur Erziehung im Vergleich aller rheinland-pfälzischen 

Landkreise überdurchschnittlich aus. Dieser erhöhte Eckwert hat auch Auswirkungen 

auf die Ausgaben für erzieherische Hilfen. Die Pro-Kopf-Ausgaben liegen im Land-

kreis Kaiserslautern ebenfalls über dem Durchschnittswert der Landkreise in Rhein-

land-Pfalz.“53 

 

„Auch im Landkreis Kaiserslautern hat sich der Eckwert der Eingliederungshilfen 

gem. § 35a SGB VIII im Jahresvergleich dem Landestrend entsprechend um 26,2 % 

                                                
52

 S. 112 Bericht ism. 
53

 S. 117 Bericht ism.  
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erhöht. Im Jahr 2019 erhielten im Landkreis Kaiserlautern rund 20 junge Menschen 

je 1.000 unter 21-Jährige eine Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII.54  

Im Landkreis Kaiserslautern zeigt sich im Vergleich aller rheinland-pfälzischen Land-

kreise ein deutlich überdurchschnittlicher Eckwert der Eingliederungshilfen nach        

§ 35a SGB VIII.“55 

 

Um Abweichungen im Budget rechtzeitig und gezielt begegnen zu können, sollte das 

Controlling-System beim Jugendamt verbessert werden. Mit dem Einsatz der Fach-

software LogoData, die 2021 eingeführt werden sollte, sollten bei regelmäßigem Ab-

ruf der entsprechenden Auswertungen auch die fehlenden Informationen jederzeit 

zur Verfügung stehen.  

 

 

5.5.2. Vereinbarungen mit Leistungsanbietern 

 

Für Leistungen der sozialpädagogischen Familienhilfe (SPFH-Leistungen) existieren 

Vereinbarungen zwischen den Anbietern und dem Jugendamt, die Art, Umfang und 

Inhalt der Leistung sowie Entgelte für Fachleistungsstunden regeln.  

 

Die Vereinbarungen sollten vom Jugendhilfeausschluss beschlossen werden. Dies 

wurde bereits im Prüfbericht zum Jahresabschluss 2014 thematisiert, woraufhin das 

Jugendamt alle bis dahin noch aktuellen Vereinbarungen am 30.04.2015 dem       

Jugendhilfeausschuss zur Beschlussfassung vorgelegt hatte. Seither wurden weitere 

Vereinbarungen abgeschlossen bzw. bestehende Vereinbarungen modifiziert. Der 

Jugendhilfeausschuss wurde nach unserem letzten Kenntnisstand nicht beteiligt.  

 

Die Vereinbarungen mit den Leistungsanbietern sollten dem Jugendhilfeausschuss 

zur Beschlussfassung vorgelegt werden. 

 

 

5.5.3. Frühe Hilfen/Prüfung der Mittelverwendung 

 

Frühe Hilfen bilden lokale und regionale Unterstützungssysteme mit koordinierten 

Hilfsangeboten für Eltern und Kinder ab Beginn der Schwangerschaft und in den ers-

ten Lebensjahren. Frühe Hilfen sollen Eltern zur Verfügung stehen, die traditionell 

den Weg in Hilfs- und Unterstützungsangebote nicht suchen bzw. finden. Der Auf- 

und Ausbau der Netzwerke Frühe Hilfen, der Einsatz von Familienhebammen und 

vergleichbaren Berufsgruppen sowie die Einbeziehung ehrenamtlicher Strukturen 

werden vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend unter-

stützt. Die Angebote sollen über einen konzeptionell hinterlegten niedrigschwelligen 

Zugang zu schwer erreichbaren und belasteten Familien verfügen. 

                                                
54

 S. 113, 114 Bericht ism. 

55
 S. 117 Bericht ism. 
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Die Bundesstiftung Frühe Hilfen ist auf der Grundlage der zwischen Bund und Län-

dern unterzeichneten Verwaltungsvereinbarung Fonds Frühe Hilfen (VV Fonds FH) 

tätig. Im Land Rheinland-Pfalz übernimmt das Landesjugendamt die Umsetzung der 

Frühe Hilfen. Im Wege der Projektförderung erhielt der Kreis Kaiserslautern im Jahr 

2019 eine zweckgebundene Zuwendung aus Bundesmitteln von insgesamt 

39.655,90 €. Gemäß Bewilligungsbescheid des Landesjugendamtes gelten die „All-

gemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P).  

Der zahlenmäßige Nachweis der Projektförderung lag zur Prüfung vor.  

 

Bei dem Leistungserbringer handelte es sich um einen privatgewerblichen Träger. 

Für die Zukunft wäre nachzuweisen, dass der Träger, an den die Fördermittel flie-

ßen, die Kriterien der ANBest-P erfüllt. Nach Ziffer 1.3 ANBest-P dürfen die Beschäf-

tigten des Trägers nicht bessergestellt werden als vergleichbare Landesbedienstete 

(keine höheren Entgelte als tariflich Beschäftigte im öffentlichen Dienst). Dies wäre 

anhand der Personalkostenabrechnung des Trägers nachzuweisen. Auch eine Be-

wertung, ob eine relevante nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung 

der Finanzierung erfolgt ist, weil die Sprechstunde der eingesetzten Familien-, Ge-

sundheits- und Kinderkrankenpflegerin (FGKiKP) im Herbst 2019 ausgesetzt wurde, 

wäre für die Zukunft überprüfungsbedürftig. 

 

Der Haushaltsansatz 2019 von 35.700 € wurde bei weitem überschritten. Es musste 

im Jahr 2019 noch ein Vortrag aus 2018 von 12.232,05 € gebucht werden. Für das 

laufende Jahr 2019 lagen Anordnungen von 63.337,73 € vor. Davon musste erneut 

ein Restevortrag für 2020 gebildet werden (8.999,33 €). 

 

Ein Vergleich der Haushaltsjahre 2016 bis 2020 zeigt, dass der Kreis sich mit weit 

mehr Mitteln als man bei der Antragstellung angenommen hatte, in dem entspre-

chenden Projekt engagiert hat: 

 
Jahr Haushaltsansatz 

36313-555923

Anordnungen 

36313-555923

Bewilligung Verwendungsnachweis Mittelabruf 

36313 414410

Eigenmittel          

Kreis

2016 32.758,00 € 41.895,52 € 32.758,07 € 41.795,52 € 32.265,89 € 9.629,63 €

2017 32.758,00 € 33.860,54 € 35.655,90 € 33.960,54 € 33.960,54 € -100,00 €

2018 35.656,00 € 33.165,07 € 35.655,90 € 34.637,34 € 35.591,34 € -2.426,27 €

2019 35.700,00 € 63.337,73 € 39.655,90 € 39.655,90 € 39.655,90 € 23.681,83 €

2020 36.500,00 € 39.530,90 € 35.932,92 € 35.932,00 € 35.932,92 € 3.597,98 €  

 

Die deutlich höheren Kosten des Jahres 2019 beruhen nicht zuletzt auf der Umstel-

lung der Stundensätze für die Fachleistungsstunden des Trägers. 

Der Landkreis Kaiserslautern hatte 2013 mit dem Leistungserbringer eine Kooperati-

onsvereinbarung abgeschlossen, nach der die Vergütung pro klientenbezogene 

Fachleistungsstunde 40 € betrug. Zusätzlich wurden für die im Rahmen eines Ein-

satzes entstandenen Fahrtkosten pro angefangenem Kilometer 0,25 € vergütet und 

der Träger erhielt zur Abdeckung seiner Verwaltungs- Betriebs- und Sachkosten ei-

nen monatlichen Betrag in Höhe von 605 €. Die Verwaltungsvereinbarung Fonds 

Frühe Hilfen wurde im Jahr 2017 für das Folgejahr neu aufgelegt. Es war erforderlich 
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ab dem Jahr 2018 eine neue vertragliche Vereinbarung zu schließen, die letztendlich 

erst am 08.04.2020 unterzeichnet wurde und mit Wirkung vom 01.04.2020 in Kraft 

getreten ist. Zwischenzeitlich wurden dem Leistungserbringer per Mail bereits ab 

01.05.2018 deutlich höhere Stundensätze entsprechend einer auf die Entfernung 

und die Fahrtzeit bezogenen Zonenregelung zugesichert. Die Stundensätze betru-

gen je nach Zone zwischen 58 € und 86 €. Fahrtkosten wurden dafür nicht mehr ei-

gens in Rechnung gestellt. 

Ein aktueller Vertrag mit dem Träger über die gegenseitigen Verpflichtungen im Pro-

jekt Frühe Hilfen und insbesondere über die angehobenen Stundensätze lag für 

2019 nicht vor. Mithin ist eine erhebliche Summe ausgezahlt worden, ohne dass dies 

in einer entsprechenden vertraglichen Vereinbarung festgehalten war. Für Projekte 

in dieser Größenordnung, die für den Landkreis nicht finanziell unerheblich sind, ist 

die Schriftform erforderlich. Erklärungen, durch die der Landkreis verpflichtet werden 

soll, bedürfen der Schriftform (§ 43 LKO).  

 

Gemäß § 71 Abs. 3 und Abs. 4 Satz 1 SGB VIII befasst sich der Jugendhilfeaus-

schuss mit allen Angelegenheiten der Jugendhilfe und hat insoweit ein Beschluss-

recht im Rahmen der von der Vertretungskörperschaft bereitgestellten Mittel, der von 

ihr erlassenen Satzung und der von ihr gefassten Beschlüsse. Gemäß § 71 Abs. 4 

Satz 2 SGB VIII soll der Jugendhilfeausschuss vor jeder Beschlussfassung der Ver-

tretungskörperschaft in Fragen der Jugendhilfe gehört werden. Die aktuelle ab 

01.04.2020 gültige Vereinbarung wurde bisher noch nicht dem Jugendhilfeaus-

schuss vorgelegt und sollte -wie sämtliche Vereinbarungen über SPFH-Leistungen, 

die von freien Trägern der Jugendhilfe erbracht werden - vom Jugendhilfeausschuss 

beschlossen werden.  

 

Die Ausgestaltung der vertraglichen Vereinbarung ist kritisch zu hinterfragen. Insbe-

sondere folgende Punkte waren zu diskutieren: 

 

- Die Vereinbarung wurde auf unbestimmte Zeit ohne Bezug zur Projektförderung 

abgeschlossen. Eine Kündigung ist nur zum Jahresende möglich.  

- Für eine Fachleistungsstunde im direkten Klientenkontakt wurde ein Stundensatz 

von 70,27 € vereinbart. Darin enthalten ist ein pauschaler Fahrtkostenzuschlag 

von 11 €. Auch wenn ein Kontakt über mehrere Stunden andauert, darf der Leis-

tungserbringer nach dieser Vereinbarung den vollen Stundensatz inclusive der 

Fahrtkostenpauschale für jede einzelne Fachleistungsstunde abrechnen.  

- Es wurde keine Regelung für den Fall von Leistungsstörungen in die Vereinba-

rung mitaufgenommen.   

 

Für die Zukunft zeichnete sich ein Wechsel des Kooperationspartners ab. Dabei soll-

ten vor allem die noch zu vereinbarenden Stundensätze der Fachleistungsstunden 

Auswirkungen darauf haben, in welcher Höhe der Kreis das Projekt mit eigenen Mit-

teln unterstützt. 
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5.5.4. Abrechnung ambulanter Hilfen/ Belegprüfung 

 

Bei einer stichprobenartigen Belegprüfung der Buchungsstelle 36334-555131 / TH 

12 war aufgefallen, dass bei den Anordnungen über die Auszahlungen für die Sozi-

alpädagogische Familienhilfe an private Anbieter oft nur unvollständige Belege bei-

gefügt waren. Es fehlten bei den Rechnungen häufig die Stundennachweise mit An-

gaben zu den eingesetzten Kräften, zu den Tagen und Uhrzeiten sowie Art, Anlass 

und Inhalt der Kontakte. Umgekehrt lagen bei den Anordnungen zum Teil auch nur 

die Stundenbelege einzelner Fachkräfte anbei. Ein Stundenbeleg, der lediglich von 

der SPFH-Kraft unterschrieben wurde, und keine weiteren Angaben zum Zahlungs-

empfänger wie den vollständigen Namen, die Adresse und Bankverbindung enthält, 

ist als Nachweis der richtigen und vollständigen Ermittlung der Ansprüche und Ver-

pflichtungen nicht ausreichend ( § 57 LKO i. V. m. § 28 Abs. 8 GemHVO). 

 

Vereinzelt wurden auch Rechnungen mit einer über die Bewilligung hinausgehenden 

Anzahl an Fachleistungsstunden eingereicht, die ohne Kürzung ausgezahlt wurden. 

Wie auch generell festgestellt werden musste, waren die Belege nicht von den fall-

verantwortlichen Sozialarbeitern sachlich richtig gezeichnet.  

 

Das Jugendamt ist nach § 57 LKO i. V. m. § 25 Abs. 3 Satz 1 GemHVO verpflichtet, 

Auszahlungen dem Grunde und der Höhe nach zu prüfen und festzustellen. Dies 

setzt ein notwendiges Maß an prüffähigen Informationen voraus. Die Angaben zum 

Inhalt ambulanter Leistungen müssen den sozialen Diensten die Beurteilungen der 

Fallentwicklung und Fallsteuerung ermöglichen. Diese müssen sich mit der Rech-

nungsstellung einen Eindruck vom Inhalt der vereinbarungsgemäß erbrachten Leis-

tungen verschaffen können, um den Erfolg der beauftragen Leistungen beurteilen zu 

können. 

In jedem Fall trägt der fallverantwortliche Sozialarbeiter die Verantwortung, dass 

vereinbarte Hilfen sowohl fallgerecht als auch vertragsgerecht erbracht wurden. 

 

Die Verwaltungskräfte des Jugendamts sollten die Stundenaufstellungen der Leis-

tungserbringer der jeweils fallverantwortlichen sozialpädagogischen Fachkraft zulei-

ten, bevor die Rechnungen in der wirtschaftlichen Jugendhilfe zur Anordnung kom-

men. Von allen Anbietern sollten Leistungsnachweise gefordert werden, aus denen 

ersichtlich ist, in welchem Umfang (Tag, Uhrzeit, Name der leistungserbringenden 

Kraft, Art, Anlass und Inhalt der Kontakte) tatsächlich Leistungen erbracht wurden.  

 

 

6. Belegprüfung  

 

Im digitalen Belegarchiv des Finanzprogrammes KIS wurde stichprobenartig eine 

Belegprüfung durchgeführt. Dabei wurde festgestellt, dass in einigen Fällen einge-

räumte Skonto-Abzüge nicht beansprucht wurden (Buchungsstelle 12701-524900 / 

TH 8 / Beleg 43-0001, Buchungsstelle 12802-523700 / TH 8 / Beleg 32-0001,       
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Buchungsstelle 10063-563100 / TH 9 / Belege 31-0001 und 37-0001, Buchungsstel-

le 30023-563100 / TH 12 / Belege 33-0001 und 34-0001). Teilweise waren auch kei-

ne zahlungsbegründenden Unterlagen im Belegarchiv hinterlegt (Buchungsstelle 

12802-523700 / TH 8 / Belege 15-0001 und 71-0001).  

 

Die mit der Zahlungsabwicklung beauftragten Mitarbeiter/innen der jeweiligen Abtei-

lungen sollten nochmals dazu angehalten werden, auf eine zeitnahe Überweisung 

der eingehenden Rechnungen zu achten, damit eingeräumte Vergünstigungen in 

Form von Skonto-Abzügen auch beansprucht werden können. Eine rechtzeitige in-

terne Zuordnung und Weitergabe der Rechnungen an die Budget-Verantwortlichen 

ist dabei zwingend.  

 

Die Gebühreneinnahmen für Beglaubigungen von Betreuungsverfügungen der        

Betreuungsbehörde werden auf eine offene Anordnung gebucht (Buchungsstelle 

34301-442521 / TH 11 / Beleg 1-0001), die am Anfang des Jahres geöffnet und erst 

am Jahresende wieder geschlossen wird. Der Feststellungs-Anordnung (Buchungs-

stelle 34301-442521 / TH 11 / Beleg 1-0002) waren keine weiteren erläuternden Be-

lege (Aufschlüsselung der Einnahmen) beigefügt.   

 

Den Buchungen sind Belege, durch die der Nachweis der richtigen und vollständigen 

Ermittlung der Ansprüche und Verpflichtungen zu erbringen ist, zugrunde zu legen   

(§ 57 LKO i.V.m. § 28 Absatz 8 GemHVO). 

Sofern künftig auch weiterhin mit offenen Anordnungen gearbeitet werden soll, wä-

ren diese in kürzeren, angemessenen Abständen zu prüfen und regelmäßig unter-

jährig abzuschließen.  

 

Den Kassen-Anordnungen der Ertragsbuchungen „Bargebühren der Zulassungsstel-

le Kaiserslautern“ waren Auswertungen zu den einzelnen Gebühren-Einzahlungen, 

aufgeschlüsselt auf die amtlichen Kennzeichen, im Belegarchiv beigefügt (z. B. Bu-

chungsstelle 12341-431400 / TH 6 / Beleg 8-0001). Diese Aufschlüsselung fehlte 

den Kassen-Anordnungen der Ertragsbuchungen „Bargebühren der Zulassungsstel-

le Außenstelle Landstuhl“ (z. B. Buchungsstelle 12341-431400 / TH 6 / Beleg 14-

0001) und sollte künftig ebenfalls beigefügt werden.  

 

Abteilung 4 -Jugend und Soziales- führte am 05.04.2019 eine teambildende Maß-

nahme durch unter dem Motto „Fachliche Diskussion über die Herausforderungen im 

Jugend- und Sozialbereich 2019-2025“. An der Veranstaltung nahmen 36 Mitarbei-

ter/innen teil. Im Rahmen der Veranstaltung wurde auch eine Weinprobe durchge-

führt. Die Rechnung des Feinkost Bistros hierfür bezifferte sich auf 1.100,00 € und 

wurde je zur Hälfte im Teilhaushalt 11 (Sozialamt) und im Teilhaushalt 12 (Jugend-

amt) verbucht (Buchungsstelle 30013-563999 / TH 11 / Beleg 2-0001 und Bu-

chungsstelle 30023-563999 / TH 12 / Beleg 2-0001). Im Teilhaushalt 11 waren hier-

für im Haushaltsplan überhaupt keine Mittel veranschlagt (der HH-Ansatz bei der 

Buchungsstelle 30013-563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen betrug 0,00 €). Im 
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Teilhaushalt 12 wurde der zur Verfügung stehende HH-Ansatz bei der Buchungsstel-

le 30023-563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen in Höhe von 1.800,00 € (der 

Planansatz von 2.000,00 € war mittels einer Haushaltssperre in Höhe von 200,00 € 

begrenzt) um 7.827,77 € überbucht (Mittelverwendung insgesamt bei dieser Bu-

chungsstelle: 9.627,77 €). Auch wenn die Durchführung teambildender Maßnahmen 

innerhalb der Verwaltung positiv gesehen wird, erschließt sich der fortbildende Cha-

rakter und die dienstliche Notwendigkeit auch in Anbetracht der wirtschaftlichen La-

ge des Landkreises Kaiserslautern anhand der vorgefundenen Nachweisführung 

nicht. 

 

 

7. Zusammenfassung des Prüfungsergebnisses 

 

Der Haushaltsplan 2019 wurde aufgrund der Beschlüsse des Kreistages nach den 

allgemeinen Haushaltsgrundsätzen ausgeführt. 

 

Die Bücher wurden ordnungsgemäß nach den Regeln der doppelten Buchführung 

für Gemeinden (Kommunale Doppik) geführt. Die Grundsätze ordnungsgemäßer 

Buchführung für Gemeinden wurden angewendet. 

 

Der Jahresabschluss 2019 wurde ordnungsgemäß und nach den geltenden Vor-

schriften erstellt. 

 

Der nach § 93 Absatz 4 GemO vorgegebene Grundsatz des Haushaltsausgleiches, 

wonach der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszuglei-

chen ist, wurde nicht erfüllt. 

 

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss von 2.243.194,07 €.  

Die Finanzrechnung weist einen Finanzmittelüberschuss von 2.939.990,31 € aus. Es 

errechnet sich eine freie Finanzspitze. Unter Beachtung der Mindest-Nettotilgung 

aus dem KEF-RP beziffert sich die freie Finanzspitze im Finanzhaushalt auf                     

2.708.334,04 €. 

 

Der Haushaltsausgleich wurde nicht erreicht, da die Bilanz unter Hinzurechnung des 

Jahresüberschusses 2019 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in 

Höhe von 173.982.318,73 € ausweist. Der Landkreis Kaiserslautern ist bilanziell er-

heblich überschuldet. 

 

Die Prüfung verschiedener Bilanzpositionen ergab keine Beanstandungen. 

 

Im Rahmen der Prüfung der Kernverwaltung wurden bei den einzelnen Teilhaushal-

ten und Produkten Prüfungsschwerpunkte gesetzt. Die Belegprüfung erfolgte stich-

probenartig.  
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Der Rechenschaftsbericht steht mit den bei der Prüfung zum Jahresabschluss 2019 

gewonnenen Erkenntnissen in Einklang und erweckt keine falschen Vorstellungen 

von der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. 

 

Die Bilanz und der Anhang vermitteln – nach unserer Prüfung – ein den tatsächli-

chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

des Landkreises Kaiserslautern und sind ordnungsgemäß erstellt. 

 

Abschließend kann Folgendes festgestellt werden: 

 

Der Jahresabschluss 2019 vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-

chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Landkreises Kaiserslau-

tern (§ 113 GemO) und ist ordnungsgemäß erstellt. 

 

Das Rechnungsprüfungsamt der Kreisverwaltung Kaiserslautern kann auf Grund der 

im Rahmen der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse sowohl dem Rechnungsprü-

fungsausschuss (gemäß § 113 Abs. 4 GemO) für den Empfehlungsbeschluss, als 

auch dem Kreistag des Landkreises Kaiserslautern für den Feststellungsbeschluss 

nach § 114 Abs. 1 Satz 1 GemO und den Entlastungsbeschluss gemäß § 114 Abs. 1 

Satz 2 GemO die jeweilige Beschlussfassung empfehlen. 

 

Die Prüfungsarbeiten zur Erstellung des Prüfberichtes über die Prüfung des Jahres-

abschlusses 2019 des Landkreises Kaiserslautern wurden neben der Unterzeichne-

rin durchgeführt von: 

 

Herrn Amtsrat Marcus Braun 

Frau Kreisamtfrau Marina Stemler 

 

 

Kaiserslautern, den 18.07.2022 

Im Auftrag: 

 

 

Sigrid Priebe 

Kreisverwaltungsrätin 

Leiterin des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes 
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Eine Stellungnahme der Verwaltung vom 02.03.2023 wurde diesem Bericht am 

04.05.2023 beigefügt. Änderungen am Jahresabschluss und am vorstehenden Be-

richt sind nicht erfolgt. 

 

Kaiserslautern, den 04.05.2023 

Im Auftrag: 

 

 

Sigrid Priebe 

Kreisverwaltungsrätin 

Leiterin des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes 
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Anlage 4 
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